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Gemeindevertretung Lahntal, 27.10.2015 
 
 
 
 

B E K A N N T M A C H U N G 
 

zur 33. Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal 
am Mittwoch, 11.11.2015, 20:00 Uhr 

in die Halle des Dorfgemeinschaftshauses Kernbach, Bachstraße 3, 35094 Lahntal-Kernbach 
 

 
 

Tagesordnung 
 

1. Begrüßung, Eröffnung, Beschlussfähigkeit  
 

2. Fragestunde  
 

3. Bericht des Gemeindevorstandes  
 

4. Energie Marburg-Biedenkopf | Gesellschaftsanteil / Stromnetzübernahme / 
Bürgschaft 

(VL-342/2015) 

 

5. Kommunale Beteiligung an der EAM GmbH & Co. KG (VL-318/2015) 
 

6. Gasverteilernetz Lahntal | Zustimmung zur Übertragung der Konzession von 
der EnergieNetz Mitte auf die Stadtwerke Marburg 

(VL-329/2015) 

 

7. Dorfentwicklung Sterzhausen | Entscheidung über die Sanierung des Hauses 
am Wollenberg 

(VL-341/2015) 

 

8. Verkauf von Garagen des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil 
Sarnau 

(VL-349/2015) 

 

9. Antrag auf unbefristete Niederschlagung (§ 261 AO / § 30 Abs. 2 GemHVO) von 
Forderungen 

(VL-282/2015) 

 

10. Haushaltsvollzug 2015 | Kenntnisnahme von über- und außerplanmäßigen 
Aufwendungen und Auszahlungen im III. Quartal 2015 

(VL-343/2015) 

 

11. Kompensationsumlage 2015 I Bereitstellung von überplanmäßigen Haushalts-
mitteln 

(VL-354/2015) 

 

12. Betrieb der Kindertagesstätten I Bereitstellung von überplanmäßigen Haus-
haltsmitteln 

(VL-355/2015) 

 
 

 
 
 
Dirk Geißler 
Vorsitzender der Gemeindevertretung 
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Gemeindevertretung Lahntal, 12.11.2015 
 
 
 
 

G E S A M T E   N I E D E R S C H R I F T 
 

der 33. Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal 
am Mittwoch, 11.11.2015, 20:00 Uhr bis 21:30 Uhr 

im Dorfgemeinschaftshaus Kernbach, Bachstraße 3, 35094 Lahntal-Kernbach 
 

 

Anwesenheiten 
 
Vorsitz: 

Geißler, Dirk  
 
Anwesend: 

Agricola, Patricia  
Batz, Achim  
Becker, Walter  
Boßhammer, Holger  
Demele, Merlin  
Erle, Florian  
Felgenhauer, Reiner  
Henkel, Tobias  
Dr. Hildebrandt, Lars  
Höhl, Michael  
Imhof, Jeanette  
Kieselbach, Rainer  
Dr. Koch, Herbert 
Lies, Wilfried  
Moog, Kurt  
Munz, Hildegard  
Nies, Erika  
Nies, Michael 
Dr. Opper, Claus  
Pitz, Heinrich  
Prinz, Michael  
Schmidt, Werner  
Seitz, Barbara  
Selbmann, Otto  
Stolz, Hans-Albert  
Süß-Bieker, Michaela ( 
Vogt, Kurt  
 
Entschuldigt fehlten: 

Id Lefqih, Nadja 
Ruppersberg, Hans-Jakob  
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Schneider, Elisabeth  
 
Vom Gemeindevorstand waren anwesend: 
Meyer-Bairam, Claudia (1. Beigeordnete) 
Dersch, Dieter 
Immel, Frank  
Kamolz, Dieter 
Michael, Harald 
Muth, Anneliese 
 
Entschuldigt fehlten: 
Apell, Manfred (Bürgermeister) 
Geißler, Stephanie 
Ruppersberg, Erich 
 
Von der Verwaltung waren anwesend: 

Vandeberg, Christine (Schriftführerin) 
 
Gäste: 
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Tagesordnung 
 
 
Öffentliche Sitzung 
 

1. Begrüßung, Eröffnung, Beschlussfähigkeit  
 

2. Fragestunde  
 

3. Bericht des Gemeindevorstandes  
 

4. Energie Marburg-Biedenkopf | Gesellschaftsanteil / Stromnetzübernahme / 
Bürgschaft 

(VL-342/2015) 

 

5. Kommunale Beteiligung an der EAM GmbH & Co. KG (VL-318/2015) 
 

6. Gasverteilernetz Lahntal | Zustimmung zur Übertragung der Konzession von 
der EnergieNetz Mitte auf die Stadtwerke Marburg 

(VL-329/2015) 

 

7. Dorfentwicklung Sterzhausen | Entscheidung über die Sanierung des Hauses 
am Wollenberg 

(VL-341/2015) 

 

8. Verkauf von Garagen des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil 
Sarnau 

(VL-349/2015) 

 

9. Antrag auf unbefristete Niederschlagung (§ 261 AO / § 30 Abs. 2 GemHVO) von 
Forderungen 

(VL-282/2015) 

 

10. Haushaltsvollzug 2015 | Kenntnisnahme von über- und außerplanmäßigen 
Aufwendungen und Auszahlungen im III. Quartal 2015 

(VL-343/2015) 

 

11. Kompensationsumlage 2015 I Bereitstellung von überplanmäßigen Haushalts-
mitteln 

(VL-354/2015) 

 

12. Betrieb der Kindertagesstätten I Bereitstellung von überplanmäßigen Haus-
haltsmitteln 

(VL-355/2015) 

 

13. Dringlichkeitsantrag der CDU-Fraktion Lahntal | Verwendung der Fördermittel 
aus dem Hessischen Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) 
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Sitzungsverlauf 
Öffentliche Sitzung 
 

1. Begrüßung, Eröffnung, Beschlussfähigkeit 
 

Der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Dirk Geißler, eröffnete die Sitzung der Gemeindevertretung der Ge-
meinde Lahntal um 20:00 Uhr und stellet fest, dass die Einladung form- und fristgerecht erfolgt und das Gremi-
um beschlussfähig ist. 
 
Die Mitglieder der Gemeindevertretung waren durch Einladung vom 27. Oktober 2015 auf Mittwoch, den 11. 
November 2015, 20.00 Uhr, unter Mitteilung der Tagesordnung einberufen worden. Tag, Zeit und Ort der Sit-
zung sowie die Tagesordnung waren bekannt gegeben worden. 
 
Zu Beginn der Sitzung gab der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Dirk Geißler, einen Dringlichkeitsantrag 
der CDU-Fraktion Lahntal bezüglich der Thematik: 

„Verwendung der Fördermittel aus dem hessischen Kommunalinvestitionsprgramm (KIP)“ 
bekannt. 
 
Über die Aufnahme dieses Antrages auf die Tagesordnung wurde wie folgt abgestimmt: 

Abstimmung Anwesend: 27
Dafür: 27
Dagegen:

Enthaltungen:  
 
 

2. Fragestunde 
 

Es lagen keine schriftlichen kleinen Anfragen vor. 
 
Es lagen folgende mündliche Anfragen aus aktuellem Anlass vor: 
 
1.  Der Gemeindevertreter Rainer Kieselbach erkundigte sich nach dem aktuellen Stand der Verkehrssituation in 

der Straße Bergweg, Einmündung Wittgensteiner Straße (B 62), in Sterzhausen. Die 1. Beigeordnete erläu-
terte, dass durch die Hilfspolizisten des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirkes regelmäßig Kontrollen 
durchgeführt und entsprechende Verwarngeldbescheide ausgestellt werden. Sollte hierdurch nicht die ge-
wünschte Entspannung der Verkehrssituation erzielt werden, sollen weitere Maßnahmen angedacht werden.  

2.  Der Gemeindevertreter Dr. Claus Opper verwies auf TOP 3.5 der Tagesordnung „Nahverkehrsplan der Stadt 
Marburg“ und regte an, die Gemeinde Lahntal solle sich dafür einsetzen, dass neben Sterzhausen auch weite-
re Ortsteile (z.B. Goßfelden) an das Stadtbusnetz der Stadt Marburg angeschlossen werden. 

3.  Der Gemeindevertreter Merlin Demele wies darauf hin, dass derzeit auch Gemeindevertreter, die am Digita-
len Sitzungsdienst teilnehmen, die Einladungen und die Protokolle der Sitzungen der Gemeindevertretung 
weiterhin in Papierform erhalten. Er schlug vor, dies aus Gründen des Umweltschutzes einzustellen. Die 1. 
Beigeordnete erklärte, dass die Einladungen vorerst weiterhin in Papierform versandt werden, da nicht alle 
Gemeindevertreter täglich das Ratsinformationssystem nutzen und auf diese Weise die rechtzeitige Informa-
tion aller Gemeindevertreter sichergestellt werden soll. Sie sagte aber zu, die Verwaltung anzuweisen, auf die 
Versendung der Protokolle in Papierform ab sofort zu verzichten. 

4.  Der Gemeindevertreter Michael Nies stellte die Frage, ob die Verwaltung die gemeindeeigenen Liegenschaf-
ten regelmäßig auf notwendigen Unterhaltungs-/Sanierungsbedarf kontrolliert und festgestellte Mängel 
(z.B. morsche Holzfenster an den Kindertagesstätten) beheben lässt. Die 1. Beigeordnete wird diese Frage in 
Rücksprache mit der Verwaltung klären und die Gemeindevertretung über deren Vorgehensweise informie-
ren.  

5.  Der Gemeindevertreter Kurt Moog erkundigte sich, ob der Verein Wohnhof Lahntal e.V. sein geplantes 
Wohnprojekt auf dem alten Festplatz in Goßfelden weiterhin umzusetzen beabsichtigt und wann der Baube-



 

Niederschrift 33. Sitzung 5 von 10 

ginn geplant ist. Die 1. Beigeordnete beantwortete die Frage folgendermaßen: Die Planungen des Vereins 
Wohnhof Lahntal e.V. haben sich nicht geändert und der Baubeginn ist aufgrund der Witterung für das Früh-
jahr 2016 geplant. 

 

3. Bericht des Gemeindevorstandes 
 

Die 1. Beigeordnete gab in der Sitzung einen Bericht des Gemeindevorstandes der Gemeinde Lahntal zu folgenden Themen 
ab: 
3.1 Heimatmuseum Caldern 
3.2  Flüchtlinge in Lahntal 
3.3 Dienstaufsichtsbeschwerde des Herrn Rakow gegen den Bürgermeister in Sachen Deichbaumaßnahme Sarnau 
3.4 Stetefeldbrücke  

3.5 Nahverkehrsplan der Stadt Marburg 
 

4. Energie Marburg-Biedenkopf | Gesellschaftsanteil / Stromnetzübernahme / Bürg-
schaft 

VL-342/2015 

 

 
 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal fasst folgende Beschlüsse: 
 

1. Die Gemeinde Lahntal passt ihren Gesellschaftsanteil an der Energie Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. 
KG auf 9,67 % an. Hierzu wird der Gemeinde ein Betrag von 8.500 € erstattet. 

2. Die Gemeinde stimmt der Übernahme eines Gesellschaftsanteils von 61 % der Netzeigentumsgesell-
schaft Energie Marburg-Biedenkopf Netz GmbH & Co. KG durch die Energie Marburg-Biedenkopf GmbH 
& Co. KG zu. 

3. Die Gemeinde übernimmt eine Ausfallbürgschaft für einen Kredit der Energie Marburg-Biedenkopf 
GmbH & Co. KG. Diese umfasst einen Betrag von 80 % von bis zu 715.271 € (anteiliger Kaufpreis). Die 
Gemeinde erhält eine Bürgschaftsprovision in Höhe von 0,5 % des jeweils verbürgten Restbetrages. 

4. Der Bürgermeister wird als gesetzlicher Vertreter der Gemeinde Lahntal in den EMB-Gremien beauf-
tragt, sich vor einer endgültigen Beschlussfassung dort alle zwischen den Parteien abzuschließenden 
Verträge zur Prüfung vorlegen zu lassen.  

 
Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen 28 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 0 

 

zurückgestellt  

 

5. Kommunale Beteiligung an der EAM GmbH & Co. KG VL-318/2015 
 

 
 
Beschluss: 
In Ergänzung zum Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal vom 24.10.2015 (VL-268/2015) 

werden folgende Beschlüsse gefasst: 

1. ligen. Sie erwirbt von der EAM Beteiligungen GmbH einen Gesellschaftsanteil in Höhe von ca. 7,316 % 
am Stammkapital der Gesellschaft. Der an die EAM Beteiligungen GmbH zu erbringende Kaufpreis be-
trägt ca. € 1.829,00. 

2. Die Gemeinde Lahntal stimmt in ihrer Stellung als Gesellschafter der EAM Sammel- und Vorschalt 2015 
GmbH in deren Gesellschafterversammlung der beabsichtigten Satzungsänderung zu.  
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3. Die Gemeinde Lahntal nimmt die beabsichtigte Abberufung der bisherigen Geschäftsführer(innen) und 
die Bestellung neuer Geschäftsführer(innen) zur Kenntnis. 

4. Die Gemeinde Lahntal stimmt in ihrer Stellung als Gesellschafter der EAM Sammel- und Vorschalt 2015 
GmbH in deren Gesellschafterversammlung dem beabsichtigten Erwerb von ca. 14,690 % der Gesell-
schaftsanteile an der EAM GmbH & Co. KG und dem damit einhergehenden anteiligen mittelbaren Er-
werb der Töchter- und Enkelgesellschaften der EAM GmbH & Co. KG zu.  

5. Die Gemeinde Lahntal nimmt die beabsichtigte Kreditaufnahme der EAM Sammel- und Vorschalt 2015 
GmbH in Höhe von bis zu € 13,232 Mio. zur Finanzierung der auf die Gesellschaftsanteile an der EAM 
GmbH & Co. KG entfallenden Einlageverpflichtung zur Kenntnis. Die Gemeinde Lahntal übernimmt für 
die Finanzierung der Kreditaufnahme durch die EAM Sammel- und Vorschalt 2015 GmbH eine anteilige 
Höchstbetrags-Ausfallbürgschaft für Kreditkapital- und Nebenforderungen in Gesamthöhe von ca. € 
95.000,00 gegenüber der finanzierenden Banken. 

6. Die Gemeinde Lahntal übernimmt eine anteilige Höchstbetrags-Ausfallbürgschaft für Kreditkapital- und 
Nebenforderungen in Gesamthöhe von ca. € 1.013.000,00 gegenüber dem Bankenkonsortium, das den 
Kauf der Aktien an der E.ON Mitte AG finanziert hat.  

7. Die Gemeinde Lahntal stimmt der im Gesellschaftsvertrag der Sammel- und Vorschalt 2015 GmbH vor-
gesehenen Thesaurierung der auf sie entfallenden Gewinnanteile aus der EAM Sammel- und Vorschalt 
2015 GmbH und der Verpflichtung, die ihr von der EAM GmbH & Co. KG bezahlte Avalprovision in die 
EAM Sammel- und Vorschalt 2015 GmbH einzubringen, zu. Die Gemeinde Lahntal ist sich bewusst, dass 
Thesaurierung und Einlageverpflichtung ein kreditähnliches Rechtsgeschäft darstellen. 

8. Zur Umsetzung der vorherigen Beschlüsse wird der Gemeindevorstand ermächtigt und beauftragt, 
sämtliche zur Umsetzung der mittelbaren Beteiligung der Gemeinde Lahntal an der EAM GmbH & Co. 
KG notwendigen Willenserklärungen abzugeben und die notwendigen Verträge, insbesondere den Kon-
sortialvertrag, den Bei- und Austrittsvertrag zum Konsortialvertrag, die Bürgschaftsverträge, die Aval-
provisionsvereinbarungen und den Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrag, zu unterzeichnen. Der 
Gemeindevorstand wird weiterhin ermächtigt und beauftragt, den projektbegleitenden Beratern der 
EAM GmbH & Co. KG für die Gewährleistung der rechtzeitigen Unterzeichnung im Rahmen des Beitritts-
termins die dem Beschluss als Anlage beiliegende Vollmacht unter Befreiung von § 181 BGB für die Un-
terzeichnung zu erteilen. 

9. Der kommunale Vertreter der Gemeinde Lahntal in der Gesellschafterversammlung der EAM Sammel- 
und Vorschalt 2015 GmbH wird ermächtigt und beauftragt, sämtlichen zur Umsetzung der mittelbaren 
Beteiligung der Gemeinde Lahntal an der EAM GmbH & Co. KG notwendigen Willenserklärungen abzu-
geben, insbesondere der Satzungsänderung, der Abberufung der bisherigen Geschäftsführer(innen) und 
der Bestellung neuer Geschäftsführer(innen), dem beabsichtigten Erwerb von ca. 14,690 % der Gesell-
schaftsanteile an der EAM GmbH & Co. KG , der Kreditaufnahme zur Finanzierung der auf die Gesell-
schaftsanteile an der EAM GmbH & Co. KG entfallenden Einlageverpflichtung und dem Abschluss der 
Avalprovisionsvereinbarungen mit den kommunalen Gesellschaftern für die Übernahme anteiliger Bürg-
schaften für die Kreditaufnahme zuzustimmen. 

Der kommunale Vertreter in der Gesellschafterversammlung der EAM Sammel- und Vorschalt 2015 
GmbH wird weiterhin ermächtigt und beauftragt, die Geschäftsführung der EAM Sammel- und Vorschalt 
2015 GmbH bzw. deren jeweiligen organschaftlichen Vertreter anzuweisen, die Beschlüsse der Gesell-
schafterversammlung umzusetzen, die weiteren, zur Umsetzung der mittelbaren Beteiligung der Ge-
meinde Lahntal an der EAM GmbH & Co. KG, notwendigen Willenserklärungen abzugeben und die er-
forderlichen Verträge, insbesondere den Konsortialvertrag, den Kreditvertrag, die Avalprovisionsverein-
barungen und den Gesellschaftsanteilskauf- und Abtretungsvertrag über die Gesellschaftsanteile an der 
EAM GmbH & Co. KG zu unterzeichnen.  

 
Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen 22 Nein-Stimmen 4 Enthaltungen 2 
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zurückgestellt  

 
 

6. Gasverteilernetz Lahntal | Zustimmung zur Übertragung der Konzession von der 
EnergieNetz Mitte auf die Stadtwerke Marburg 

VL-329/2015 

 

 
 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal stimmt der Vereinbarung zur Übertragung des zwischen der 

Gemeinde Lahntal und der EnergieNetz Mitte GmbH  (früher EAM Energie AG) bestehenden Konzessionsvertra-

ges vom 01.11.2004 über ihr Gas-Konzessionsgebiet an die Stadtwerke Marburg GmbH zu. 

 
Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen 26 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 1 

 

zurückgestellt  

 
Frau Patricia Agricola nahm wegen Widerstreits der Interessen weder an der Beratung noch an der Abstimmung 
teil. 
 

7. Dorfentwicklung Sterzhausen | Entscheidung über die Sanierung des Hauses am 
Wollenberg 

VL-341/2015 

 

Die CDU Fraktion Lahntal stellte schriftlich in der Sitzung zu diesem Tagesordnungspunkt einen Änderungs-
/Ergänzungsantrag. 
 
Der vorhandene Beschlussvorschlag wird um folgenden Satz ergänzt: 
 
Beschluss: 
 
„Die Maßnahme wird nur umgesetzt, wenn der Landkreis Marburg-Biedenkopf den kreiseigenen Teil (Mehr-
zweckhalle) ebenfalls komplett energetisch saniert.“ 
 
Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen 5 Nein-Stimmen 23 Enthaltungen 0 

 

zurückgestellt  

 
Der Änderungs- / Ergänzungsantrag erhielt nicht die erforderliche Mehrheit. Sodann kam der ursprüngliche Be-
schlussvorschlag zur Abstimmung. 
 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal stellt für die Erneuerung des Bürgerhausteilbereiches des Hau-
ses am Wollenberg in Sterzhausen im Rahmen der Dorfentwicklung für Sterzhausen unter Haushaltsvorbehalt 
ein Gesamtbudget in Höhe von 800.000 € bereit.  
 
Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen 25 Nein-Stimmen 3 Enthaltungen 0 
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zurückgestellt  

 
 

8. Verkauf von Garagen des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Sarnau VL-349/2015 
 

 
 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal stimmt dem Verkauf der Garagen des ehemaligen Feuerwehr-
gerätehauses im Ortsteil Sarnau zu. 
 
Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen 27 Nein-Stimmen 1 Enthaltungen 0 

 

zurückgestellt  

 
 

9. Antrag auf unbefristete Niederschlagung (§ 261 AO / § 30 Abs. 2 GemHVO) von 
Forderungen 

VL-282/2015 

 

 
 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal beschließt, die uneinbringlichen Forderungen in Höhe von 
61.195,00 € unbefristet niederzuschlagen. 
 
Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen 28 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 0 

 

zurückgestellt  

 
 

10. Haushaltsvollzug 2015 | Kenntnisnahme von über- und außerplanmäßigen Auf-
wendungen und Auszahlungen im III. Quartal 2015 

VL-343/2015 

 

 
 
Kenntnisnahme: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal nimmt zur Kenntnis, dass der Gemeindevorstand der Gemeinde Lahntal im 
3. Quartal 2015 die Genehmigung zur Leistung von einer überplanmäßigen Aufwendung und einer außerplanmäßigen Aus-
zahlung erteilt hat. 

 

11. Kompensationsumlage 2015 I Bereitstellung von überplanmäßigen Haushaltsmit-
teln 

VL-354/2015 

 

 
 
Beschluss: 
mäßige Haushaltsmittel in Höhe von 21.200 EUR bei der Kostenstelle 16010199 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allge-
meine Umlagen bereitzustellen. 
 
Die überplanmäßigen Haushaltsmittel werden gemäß § 100 Abs. 1 Hessische Gemeindeordnung (HGO) durch Mehrerträge 
bei der Grundsteuer B in Höhe von 21.200 EUR gedeckt. 
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Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen 27 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 0 

 

zurückgestellt  

 
Der Gemeindevertreter Michael Nies nahm an der Abstimmung nicht teil. 
 

12. Betrieb der Kindertagesstätten I Bereitstellung von überplanmäßigen Haushalts-
mitteln 

VL-355/2015 

 

 
 
Beschluss: 
der Kostenstelle 06010199 Betrieb der Kindertagesstätten für die Zahlung des Kostendeckungsbeitrages für das Kindergar-
tenjahr 2015/2016 an den Trägerverein Kinder sind unsere Zukunft e.V. bereitzustellen. 
Die überplanmäßigen Haushaltsmittel werden gemäß § 100 Abs. 1 Hessische Gemeindeordnung (HGO) durch Mehrerträge 
bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 125.300 EUR gedeckt. 

 
Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen 28 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 0 

 

zurückgestellt  

 
 

13. Dringlichkeitsantrag der CDU-Fraktion Lahntal | Verwendung der Fördermittel aus 
dem Hessischen Kommunalinvestitionsprgramm (KIP) 

 

 

Für die Verwendung der Fördermittel aus dem KIP innerhalb der Gemeinde Lahntal kommen gemäß dem Be-
richt des Gemeindevorstandes der Gemeinde Lahntal zur Gemeindevertretersitzung am 24.09.2015 nur die För-
derzwecke 
 
-  Verbesserung der Mobilität 
-  Sonstige Kommunale Infrastrukturinvestitionen 
 
bevorzugt in Frage. Um die Verwendung der Fördermittel mit dem Haushalt 2016 maßnahmenbezogen festzu-
legen, sollte der Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal eine Liste möglicher Maßnahmen zur Auswahl vor-
liegen. 
 
Beschluss: 
Der Gemeindevorstand der Gemeinde Lahntal wird beauftragt zur nächsten Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde 
Lahntal eine Prioritätenliste über die anstehenden und notwendigen Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen an Stra-
ßen, Fußgängerwegen, sonstigen Maßnahmen zur Verbesserung der Mobilität oder sonstigen kommunalen Infrastrukturin-
vestitionen in der Gemeinde Lahntal vorzulegen, damit die vom Land Hessen für die Gemeinde voraussichtlich zur Verfü-
gung gestellten Fördermittel in Höhe von 145.212,00 € im Haushalt 2016 maßnahmenbezogen veranschlagt werden können. 

 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen 28 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 0 

 

zurückgestellt  

 
 



 

Niederschrift 33. Sitzung 10 von 10 

 

 
Für die Sitzung enthalten die Seiten 1 bis 10 Verhandlungsniederschriften und Beschlüsse mit den laufenden 
Nummern 1 bis 13 (in Worten: eins bis dreizehn). 
 
 
 
 
Dirk Geißler Christine Vandeberg 
Vorsitzender der Gemeindevertretung Schriftführerin 
 



Gemeinde Lahntal 
 

 

 

Beschlussvorlage  
Drucksache VL-342/2015  
- öffentlich - Datum: 14.10.2015 
 

Federführendes Amt Bürgermeister 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Gemeindevorstand 26.10.2015 vorberatend 

Haupt- und Finanzausschuss 05.11.2015 vorberatend 

Gemeindevertretung 11.11.2015 beschließend 

 
Energie Marburg-Biedenkopf | Gesellschaftsanteil / Stromnetzübernahme / Bürgschaft 

 
Beschlussvorschlag: 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal fasst folgende Beschlüsse: 
 

1. Die Gemeinde Lahntal passt ihren Gesellschaftsanteil an der Energie Marburg-Biedenkopf GmbH 
& Co. KG auf 9,67 % an. Hierzu wird der Gemeinde ein Betrag von 8.500 € erstattet. 

2. Die Gemeinde stimmt der Übernahme eines Gesellschaftsanteils von 61 % der Netzeigentumsge-
sellschaft Energie Marburg-Biedenkopf Netz GmbH & Co. KG durch die Energie Marburg-
Biedenkopf GmbH & Co. KG zu. 

3. Die Gemeinde übernimmt eine Ausfallbürgschaft für einen Kredit der Energie Marburg-
Biedenkopf GmbH & Co. KG. Diese umfasst einen Betrag von 80 % von bis zu 715.271 € (anteiliger 
Kaufpreis). Die Gemeinde erhält eine Bürgschaftsprovision in Höhe von 0,5 % des jeweils verbürg-
ten Restbetrages. 

4. Der Bürgermeister wird als gesetzlicher Vertreter der Gemeinde Lahntal in den EMB-Gremien be-
auftragt, sich vor einer endgültigen Beschlussfassung dort alle zwischen den Parteien abzuschlie-
ßenden Verträge zur Prüfung vorlegen zu lassen.  

 
Finanzielle Auswirkungen: 

-- 

 
Sachdarstellung: 

Mit Eintragung ins Handelsregister vom 07.12.2010 trat die Gemeinde der Energie Marburg-Biedenkopf 
(EMB) bei. Ziel der Beteiligung war es, das Eigentum am eigenen Stromverteilnetz zu erwerben und damit 
die kommunale Mitsprache bei der zukünftigen Entwicklung der Energieversorgung in der Region zu stär-
ken. Nach Beitritt auch des Landkreises Marburg-Biedenkopf im Jahr 2015 stellen sich die Anteile an der 
EMB derzeit wie folgt dar: 
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Gesellschafter Anteil an EMB 

Amöneburg 2,5% 

Cölbe 4,7% 

Fronhausen 3,2% 

Lahntal 5,4% 

Landkreis Marburg-Biedenkopf 10,0% 

Lohra 2,8% 

Münchhausen 1,9% 

Rauschenberg 2,5% 

Stadtwerke Marburg GmbH 53,5% 

Weimar 4,9% 

Wetter 7,2% 

Wohratal 1,4% 

Gesamt 100,0 

 

Die Verhandlungen mit der Altkonzessionärin über die Herausgabe der Stromverteilnetze gestalteten sich 
anfangs schwierig. Nachdem jedoch die damalige E.ON Mitte AG in die heutige EAM rekommunalisiert 
wurde, konnten die Verhandlungen vorangebracht werden. Zusammen mit ihrer Netzgesellschaft Ener-
gieNetz Mitte GmbH (ENM) wurde ein Eckpunktepapier erarbeitet, das eine gemeinschaftliche Umset-
zung der Netzübernahme nun bereits zum Jahresende 2015 vorsieht (s. Sitzung der Gemeindevertretung 
v. 12.05.2015). Pfeiler der Vereinbarung sind wie daraus bekannt insbesondere:  
 

 Das Stromnetz der beteiligten Kommunen wird in eine Netzeigentumsgesellschaft eingebracht 
(Energie Marburg-Biedenkopf Netz GmbH & Co. KG – EMBN). 

 Die EMB wird 61 % an der EMBN halten, die ENM 39 %. Der Anteil der Kommunen an der EMB 
wird dabei so bemessen, dass sie einen durchgerechneten Anteil von 51 % an der EMBN erwerben, 
der Landkreis und die Stadtwerke jeweils 5 % (s. Schaubild). 

 Der Kaufpreis für die Übernahme von 61 % an der EMBN wird durch die EMB finanziert. Die Kom-
munen nehmen also keinen direkten Kredit auf, sondern verbürgen diesen lediglich. Die von Ban-
kenseite erforderliche Eigenkapitalquote wird dadurch erreicht, dass Landkreis und Stadtwerke ih-
ren Anteil am Kaufpreis in bar in die EMB einlegen. 

 Neben dem Niederspannungsnetz werden auch Teile des Mittelspannungsnetzes auf die EMBN 
übertragen.  

 Der Betrieb des Netzes wird an die ENM verpachtet. Es sind dadurch keine Betriebsrisiken durch 
die EMB-Kommunen zu tragen. 

 Eine feste Rendite dieses unternehmerischen Engagements kann aus rechtlichen und regulatori-
schen Gründen nicht garantiert werden. Es wird jedoch grundsätzlich eine Zielrendite von 4,05 % 
auf das regulatorisch als Eigenkapital und von 3,98 % auf das als Fremdkapital zu wertende Kapital 
angestrebt.  
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 Der Netzwert liegt vorläufig bei 12.390 T€, der durch Regulierung, Pachtermittlung und Investitio-
nen der Jahre 2014 und 2015 noch leicht variieren kann. Endgültig steht dies erst mit dem Jahres-
abschluss 2015 fest. 

 

Die Anteilsstruktur stellt sich schematisch wie folgt dar: 
 

 
Die nunmehr an den Netzwerten bemessenen, zukünftigen Anteile der Kommunen an der EMB ergeben 
sich daraus wie folgt: 

Gesellschafter Anteil 

EMB 

Hafteinla-

ge 

auszuglei-

chen 

Amöneburg 7,00% 10.500 0 

Cölbe 9,80% 14.700 10.700 

Fronhausen 7,47% 11.200 8.500 

Lahntal 9,67% 14.500 -8.500 

Landkreis Marburg-

Biedenkopf 

8,20% 12.300 3.800 

Lohra 8,80% 13.200 10.800 

Münchhausen 4,93% 7.400 -600 

Rauschenberg 7,20% 10.800 300 

Stadtwerke Marburg GmbH 8,20% 12.300 / 

Weimar 10,60% 15.900 -5.100 

Wetter 13,60% 20.400 -10.100 

Wohratal 4,53% 6.800 800 
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Gesamt 100,0% 150.000 10.600 

 in € 

Ersichtlich ist, dass die Kommunen zusammen rund 84 % an der EMB halten. In der Spalte „auszugleichen“ 
ist derjenige Betrag dargestellt, der den Kommunen zu erstatten oder zusätzlich abzufordern ist, um von 
den heutigen Anteilsverhältnissen ausgehend die Zielanteile zu erreichen. Die Stadtwerke Marburg redu-
zieren ihre Hafteinlage, legen jedoch ihren Anteil am Netzkauf in bar zusätzlich in die EMB ein. Der Land-
kreis erhöht seine Hafteinlage und erbringt seinen Anteil am Netzerwerb ebenfalls in bar. 
Der Kaufpreis ergibt sich für den 61 %-igen Anteil der EMB an der EMBN nach aktuellem Stand und Fort-
schreibung von Investitionen und Abschreibungen des Jahres 2015 wie folgt: 

Gesellschafter Kauf-

preis 

anteil. 

Kredit 

davon 

80% 

B-prov. 

Amöneburg 527.814 517.314 413.851 2.069 

Cölbe 740.922 726.222 580.978 2.905 

Fronhausen 563.745 552.545 442.036 2.210 

Lahntal 729.771 715.271 572.217 2.861 

Landkreis Marburg-

Biedenkopf 

619.500 /  /  / 

Lohra 662.865 649.665 519.732 2.599 

Münchhausen 371.700 364.300 291.440 1.457 

Rauschenberg 551.355 540.555 432.444 2.162 

Stadtwerke Marburg GmbH 619.500 / / / 

Weimar 801.633 785.733 628.586 3.143 

Wetter 1.029.609 1.009.209 807.367 4.037 

Wohratal 340.725 333.925 267.140 1.336 

Gesamt 7.559.139 6.194.739 4.955.79

1 

24.779 

 in € 

Der Kreditanteil ergibt sich nach Abzug der jeweiligen Hafteinlage. Stadtwerke und Landkreis bringen ihre 
Anteile bar in die EMB ein. Den übrigen Kaufpreis finanziert die EMB über einen Kredit, der durch kom-
munale Ausfallbürgschaften abgesichert werden soll. Dieser soll angesichts der derzeit günstigen Kapi-
talmarktlage langfristig abgeschlossen werden. 
Die Mitsprache der Kommunen in der EMB ist in zweifacher Hinsicht verankert. In der Gesellschafterver-
sammlung werden die Stimmen nach obigen Anteilen gewichtet. Darüber hinaus erhält jede Kommune 
auch im Aufsichtsrat eine Stimme, wo nach Köpfen abgestimmt wird. Auf diese Weise wird über den jähr-
lichen Wirtschaftsplan die Entwicklung der Stromnetze in der Region gestaltet werden können. 
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Die Umsetzung dieser Kooperationslösung im kommunalen Kreis stellt eine historische Weichenstellung 
für die Zukunft dar. Mitsprache und Wertschöpfung der Infrastruktur der allgemeinen Daseinsvorsorge in 
der Region werden langfristig gestärkt. 
 
 
 
Manfred Apell 
Bürgermeister 



Gemeinde Lahntal 
 

 

 

Beschlussvorlage  
Drucksache VL-318/2015  
- öffentlich - Datum: 06.10.2015 
 

Federführendes Amt Bürgermeister 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Gemeindevorstand 12.10.2015 vorberatend 

Haupt- und Finanzausschuss 05.11.2015 vorberatend 

Gemeindevertretung 11.11.2015 beschließend 

 
Kommunale Beteiligung an der EAM GmbH & Co. KG 
 
Beschlussvorschlag: 

In Ergänzung zum Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal vom 24.10.2015 (VL-

268/2015) werden folgende Beschlüsse gefasst: 

1. Die Gemeinde Lahntal soll sich als Gesellschafter an der EAM Sammel- und Vorschalt 2015 GmbH 
beteiligen. Sie erwirbt von der EAM Beteiligungen GmbH einen Gesellschaftsanteil in Höhe von ca. 
7,316 % am Stammkapital der Gesellschaft. Der an die EAM Beteiligungen GmbH zu erbringende 
Kaufpreis beträgt ca. € 1.829,00. 

2. Die Gemeinde Lahntal stimmt in ihrer Stellung als Gesellschafter der EAM Sammel- und Vorschalt 
2015 GmbH in deren Gesellschafterversammlung der beabsichtigten Satzungsänderung zu.  

3. Die Gemeinde Lahntal nimmt die beabsichtigte Abberufung der bisherigen Geschäftsführer(innen) 
und die Bestellung neuer Geschäftsführer(innen) zur Kenntnis. 

4. Die Gemeinde Lahntal stimmt in ihrer Stellung als Gesellschafter der EAM Sammel- und Vorschalt 
2015 GmbH in deren Gesellschafterversammlung dem beabsichtigten Erwerb von ca. 14,690 % der 
Gesellschaftsanteile an der EAM GmbH & Co. KG und dem damit einhergehenden anteiligen mit-
telbaren Erwerb der Töchter- und Enkelgesellschaften der EAM GmbH & Co. KG zu.  

5. Die Gemeinde Lahntal nimmt die beabsichtigte Kreditaufnahme der EAM Sammel- und Vorschalt 
2015 GmbH in Höhe von bis zu € 13,232 Mio. zur Finanzierung der auf die Gesellschaftsanteile an 
der EAM GmbH & Co. KG entfallenden Einlageverpflichtung zur Kenntnis. Die Gemeinde Lahntal 
übernimmt für die Finanzierung der Kreditaufnahme durch die EAM Sammel- und Vorschalt 2015 
GmbH eine anteilige Höchstbetrags-Ausfallbürgschaft für Kreditkapital- und Nebenforderungen in 
Gesamthöhe von ca. € 95.000,00 gegenüber der finanzierenden Banken. 

6. Die Gemeinde Lahntal übernimmt eine anteilige Höchstbetrags-Ausfallbürgschaft für Kreditkapi-
tal- und Nebenforderungen in Gesamthöhe von ca. € 1.013.000,00 gegenüber dem Bankenkonsor-
tium, das den Kauf der Aktien an der E.ON Mitte AG finanziert hat.  

7. Die Gemeinde Lahntal stimmt der im Gesellschaftsvertrag der Sammel- und Vorschalt 2015 GmbH 
vorgesehenen Thesaurierung der auf sie entfallenden Gewinnanteile aus der EAM Sammel- und 
Vorschalt 2015 GmbH und der Verpflichtung, die ihr von der EAM GmbH & Co. KG bezahlte Aval-
provision in die EAM Sammel- und Vorschalt 2015 GmbH einzubringen, zu. Die Gemeinde Lahntal 
ist sich bewusst, dass Thesaurierung und Einlageverpflichtung ein kreditähnliches Rechtsgeschäft 
darstellen. 

8. Zur Umsetzung der vorherigen Beschlüsse wird der Gemeindevorstand ermächtigt und beauf-
tragt, sämtliche zur Umsetzung der mittelbaren Beteiligung der Gemeinde Lahntal an der EAM 
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GmbH & Co. KG notwendigen Willenserklärungen abzugeben und die notwendigen Verträge, ins-
besondere den Konsortialvertrag, den Bei- und Austrittsvertrag zum Konsortialvertrag, die Bürg-
schaftsverträge, die Avalprovisionsvereinbarungen und den Geschäftsanteilskauf- und Abtre-
tungsvertrag, zu unterzeichnen. Der Gemeindevorstand wird weiterhin ermächtigt und beauf-
tragt, den projektbegleitenden Beratern der EAM GmbH & Co. KG für die Gewährleistung der 
rechtzeitigen Unterzeichnung im Rahmen des Beitrittstermins die dem Beschluss als Anlage bei-
liegende Vollmacht unter Befreiung von § 181 BGB für die Unterzeichnung zu erteilen. 

9. Der kommunale Vertreter der Gemeinde Lahntal in der Gesellschafterversammlung der EAM 
Sammel- und Vorschalt 2015 GmbH wird ermächtigt und beauftragt, sämtlichen zur Umsetzung 
der mittelbaren Beteiligung der Gemeinde Lahntal an der EAM GmbH & Co. KG notwendigen Wil-
lenserklärungen abzugeben, insbesondere der Satzungsänderung, der Abberufung der bisherigen 
Geschäftsführer(innen) und der Bestellung neuer Geschäftsführer(innen), dem beabsichtigten Er-
werb von ca. 14,690 % der Gesellschaftsanteile an der EAM GmbH & Co. KG , der Kreditaufnahme 
zur Finanzierung der auf die Gesellschaftsanteile an der EAM GmbH & Co. KG entfallenden Einla-
geverpflichtung und dem Abschluss der Avalprovisionsvereinbarungen mit den kommunalen Ge-
sellschaftern für die Übernahme anteiliger Bürgschaften für die Kreditaufnahme zuzustimmen. 

Der kommunale Vertreter in der Gesellschafterversammlung der EAM Sammel- und Vorschalt 
2015 GmbH wird weiterhin ermächtigt und beauftragt, die Geschäftsführung der EAM Sammel- 
und Vorschalt 2015 GmbH bzw. deren jeweiligen organschaftlichen Vertreter anzuweisen, die Be-
schlüsse der Gesellschafterversammlung umzusetzen, die weiteren, zur Umsetzung der mittelba-
ren Beteiligung der Gemeinde Lahntal an der EAM GmbH & Co. KG, notwendigen Willenserklä-
rungen abzugeben und die erforderlichen Verträge, insbesondere den Konsortialvertrag, den Kre-
ditvertrag, die Avalprovisionsvereinbarungen und den Gesellschaftsanteilskauf- und Abtretungs-
vertrag über die Gesellschaftsanteile an der EAM GmbH & Co. KG zu unterzeichnen.  

 
Finanzielle Auswirkungen: 

 
 
Sachdarstellung: 

Zuständigkeit Für die einzelnen Beschlüsse ist die Gemeindevertretung/Stadtverordnetenversammlung  

ausschließlich zuständig. 

A) Erwerb einer Sammel- und Vorschalt-GmbH 

Beschluss Der erste Beschluss betrifft den gemeinsamen Erwerb der EAM Sammel- und Vorschalt 2015 

GmbH durch die Gemeinde Lahntal und weitere Städte und Gemeinden von der EAM Beteili-

gungen GmbH. 

Gesellschaft Wie bereits im Beteiligungsprozess 2014 werden sich die konzessionsgebenden Kommunen 

2015 mittelbar über eine Sammel- und Vorschalt GmbH, die EAM Sammel- und Vorschalt 

2015 GmbH, an der EAM GmbH & Co. KG beteiligen. Das Stammkapital der EAM Sammel- 

und Vorschalt 2015 GmbH beträgt € 25.000 und ist bereits von der EAM GmbH & Co. KG voll 

eingezahlt. 

 Die Tätigkeiten der EAM Sammel- und Vorschalt 2015 GmbH beschränken sich auf den Er-

werb, die Finanzierung und das Halten der Beteiligung an der EAM GmbH & Co. KG. Die Ver-

waltungskosten der EAM Sammel- und Vorschalt 2015 GmbH sind entsprechend auf ein Mi-

nimum reduziert, insbesondere hat die EAM Sammel- und Vorschalt 2015 GmbH mit Aus-

nahme der Geschäftsführer kein eigenes Personal.  
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 Es werden 100 % der Anteile der EAM Sammel- und Vorschalt 2015 GmbH bzw. € 25.000,00 

Stammkapital auf die kommunalen Neugesellschafter 2015 verteilt werden. Daher sind bis 

zuletzt Veränderungen der auf jede Kommune entfallende Beträge hinsichtlich Beteiligungs-

höhe und Kaufpreis durch den Ausfall anderer Kommunen möglich. Aus diesem Grund kön-

nen hinsichtlich der Beteiligung an der EAM Sammel- und Vorschalt 2015 GmbH nur Circa-

Beträge beschlossen werden. 

 Die Gemeinde Lahntal beteiligt sich an der EAM Sammel- und Vorschalt 2015 GmbH mit 

einem Gesellschaftsanteil in Höhe von ca. 7,316 %. Für den Erwerb des Geschäftsanteils ist 

ein Kaufpreis an den Veräußerer in Höhe von ca. € 1.829,00 zu bezahlen.  

Vorgaben der Hessischen Gemeindeordnung (HGO, zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Juli 2014) 

Einhaltung Die Vorgaben der einschlägigen Gemeindeordnungen der Bundesländer werden eingehalten. 

Schrankentrias Generelle Anforderung an die wirtschaftliche Betätigung von Kommunen ist die Einhaltung 

der sogenannten Schrankentrias, bestehend aus öffentlichem Zweck, angemessenem Um-

fang der Betätigung zur Leistungsfähigkeit der jeweiligen Kommune und zum voraussichtli-

chen Bedarf und grundsätzlich die Einhaltung der sogenannten Subsidiaritätsklausel (§ 121 

Abs. 1 HGO).  

Öffentlicher Zweck Die EAM Sammel- und Vorschalt 2015 GmbH erfüllt einen öffentlichen Zweck. Dieser besteht 

darin, dass sich die Tätigkeit der EAM Sammel- und Vorschalt 2015 GmbH auf den Erwerb, 

die Finanzierung und vor allem das Halten der Beteiligung an der EAM GmbH & Co. KG be-

schränkt. Die EAM GmbH & Co. KG erfüllt über ihre Enkelgesellschaften Tätigkeiten im Be-

reich der „Energieversorgung“. Ein öffentlicher Zweck ist im Bereich der „Energieversorgung“ 

gegeben. Die Energieversorgung ist eine grundlegende und unverzichtbare Leistung und 

elementarer Teil der sog. Daseinsvorsorge (BVerwG, Urt. v. 18.05.1995 – 7 C 58/94 – LKV 

1996, S. 23 ff.). 

Leistungsfähigkeit Der Geschäftsanteil der jeweiligen Kommune steht nach Art und Umfang in einem angemes-

senen Verhältnis zur jeweiligen Leistungsfähigkeit und zum voraussichtlichen Bedarf. 

Subsidiarität Die Haupttätigkeit des EAM-Konzerns, der Netzbetrieb, unterfällt als Tätigkeit im Gebiet der 

Verteilung von elektrischer und thermischer Energie gemäß § 121 Abs. 1a HGO nicht der Sub-

sidiaritätsklausel. Die Tätigkeit ist daher zulässig, sofern die Betätigung zugleich innerhalb 

des Gemeindegebietes oder im regionalen Umfeld in den Formen interkommunaler Zusam-

menarbeit erfolgt. Der Begriff der interkommunalen Zusammenarbeit umfasst neben den 

Formen des § 2 Abs. 1 des Gesetzes über Kommunale Gemeinschaftsarbeit in Hessen (KGG) 

auch die Formen des Privatrechts. Die Tätigkeit ist somit zulässig. Die weiteren durch den 

EAM-Konzern wahrgenommenen öffentlichen Aufgaben werden zum Zeitpunkt der Beteili-

gung der Kommunen bereits seit längerem erbracht. Bei der EAM handelt es sich bereits um 

ein 100 % kommunales Unternehmen. Durch einen Beitritt weiterer Kommunen im Jahr 2015 

ändert sich am Geschäftsfeld der EAM nichts. Auswirkungen auf private Dritte sind durch die-

sen Vorgang nicht zu befürchten. Die Tätigkeiten können nicht ebenso gut und wirtschaftlich 

durch einen privaten Dritten erbracht werden. 

Marktanalyse Aufgrund der über die energiewirtschaftliche Betätigung hinausgehenden weiteren Tätigkei-

ten des EAM-Konzerns ist die Gemeindevertretung / Stadtverordnetenversammlung gemäß 

§ 121 Abs. 6 HGO auf der Grundlage einer Marktanalyse über die Chancen und Risiken der be-

absichtigten unternehmerischen Betätigung sowie über deren zu erwartende Auswirkungen 

auf das Handwerk und die mittelständische Wirtschaft zu unterrichten. Das beiliegende In-

formationsmemorandum enthält sämtliche für die Gemeindevertre-
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tung/Stadtverordnetenversammlung bedeutsame Aussagen. Neben seiner generellen Be-

deutung als Informationsquelle für die Mitglieder der Gemeindevertre-

tung/Stadtverordnetenversammlung kommt ihm daher zugleich die Aufgabe der Marktana-

lyse zu. Die örtlichen Selbstverwaltungsorganisationen von Handwerk, Industrie und Handel 

sowie Verbände, deren Geschäftsbereich betroffen ist, hatten Gelegenheit zur Stellungnah-

me. Die Stellungnahmen liegen diesem Beschluss als Anlagen bei. 

Haftung Bei der Wahl der Rechtsform ist ein besonderes Augenmerk auf die Haftungsbegrenzung zu 

legen. Für ein kommunales Unternehmen ist eine Rechtsform zu wählen, welche die Haftung 

der Kommune auf einen bestimmten Betrag begrenzt (§ 122 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 HGO). Die 

Rechtsform der GmbH beschränkt die Haftung der Gesellschafter auf die jeweilige Stamm-

einlage. 

Einfluss Jeder kommunale Gesellschafter erhält seiner Beteiligungsquote entsprechende Stimmrech-

te in den Gremien der EAM Sammel- und Vorschalt 2015 GmbH. Das Erfordernis des ange-

messenen Einflusses ist daher gewahrt (§ 122 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 HGO). 

Örtlichkeit Die mittelbare Beteiligung einer Kommune an einer Netzgesellschaft mit einem über die 

jeweils eigenen kommunalen Gebietsgrenzen hinausgehenden Netzgebiet stellt keinen Ver-

stoß gegen das Örtlichkeitsprinzip dar (vgl. § 121 Abs. 5 HGO). Sämtlichen Kommunen, auf 

deren Gebiet die EAM GmbH & Co. KG über ihre Enkelgesellschaften tätig ist und sein wird, 

lag ebenfalls ein Beteiligungsangebot vor. Die Interessen sämtlicher durch die Tätigkeiten 

des EAM-Konzerns betroffener Kommunen sind somit gewahrt. Zudem ist für die Vergabe 

von Strom- und Gaskonzessionen die Durchführung eines transparenten, diskriminierungs-

freien Verfahrens notwendig, im Zuge dessen ebenfalls die Interessen der betroffenen kom-

munalen Gebietskörperschaften gewahrt werden. Vorschriften des Energiewirtschaftsgeset-

zes (EnWG) stehen einer überörtlichen Tätigkeit ebenfalls nicht entgegen. 

Sonstiges Die weiteren Voraussetzungen des § 122 HGO für die Beteiligung einer Kommune an einem 

privatrechtlichen Unternehmen werden ebenfalls berücksichtigt und umgesetzt. So steht die 

jeweilige Einzahlungsverpflichtung in einem angemessenen Verhältnis zur jeweiligen Leis-

tungsfähigkeit. 

Satzung Der beiliegende Gesellschaftsvertrag der EAM Sammel- und Vorschalt 2015 GmbH setzt die 

Vorgaben aller einschlägigen Gemeindeordnungen/Kommunalverfassungen um. Da die Ge-

sellschafter der EAM Sammel- und Vorschalt 2015 GmbH aus verschiedenen Bundesländern 

kommen können, wurden, wie bereits bei den Gesellschaftsverträgen der EAM Sammel- und 

Vorschalt Nord/Mitte/Süd GmbHs, sämtliche Vorgaben der jeweils einschlägigen Gemeinde-

ordnungen/Kommunalverfassungen im Gesellschaftsvertrag der EAM Sammel- und Vor-

schalt 2015 GmbH umgesetzt. Sofern mehrere Gemeindeordnun-

gen/Kommunalverfassungen Vorgaben für bestimmte Satzungsregelungen enthielten, wur-

de in Absprache mit allen jeweils zuständigen Rechtsaufsichtsbehörden in allen betroffenen 

Bundesländern die jeweils weiteste Vorgabe umgesetzt. Es wird nach den Wirtschaftsgrund-

sätzen der Gemeindeordnungen/Kommunalverfassungen verfahren. 

 Die Ausübung der Rechte nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) und die Einräumung 

der Befugnisse des § 54 HGrG sind in den Satzungen umgesetzt. 

 Die EAM Sammel- und Vorschalt 2015 GmbH erhält aufgrund ihrer beschränkten Aufgaben 

keinen Aufsichtsrat. Entsprechende kommunalrechtliche Vorgaben zur Ausgestaltung eines 

Aufsichtsrates und zur Umsetzung von Weisungsbefugnissen an Aufsichtsratsmitglieder grei-

fen daher nicht. 
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 Speziell für Hessen bedeutet dies, dass die Vorgaben der § 122 Abs. 1 Nr. 4 (Aufstellung und 

Prüfung von Jahresabschluss und Lagebericht in entsprechender Anwendung der Vorschrif-

ten des Dritten Buches des HGB), § 122 Abs. 4 HGO (Aufstellung eines Wirtschaftsplanes für 

jedes Wirtschaftsjahr und fünfjährige Finanzplanung) eingehalten und umgesetzt werden, so-

fern nicht eine andere Gemeindeordnung/Kommunalverfassung weitergehende Vorgaben 

enthält. 

B) Beteiligung der EAM Sammel- und Vorschalt 2015 GmbH an der EAM KG 

Beschluss Nachdem die konzessionsgebenden Kommunen die EAM Sammel- und Vorschalt 2015 

GmbH erworben haben, wird sich diese als Kommanditistin an der EAM GmbH & Co. KG be-

teiligen. Für die Kommunen stellt dies den Erwerb einer mittelbaren Beteiligung dar. Die 

EAM Sammel- und Vorschalt 2015 GmbH wird (Teil-)Gesellschaftsanteile an der EAM GmbH 

& Co. KG von den durch die Landkreise und die Stadt Göttingen gehaltenen Sammel- und 

Vorschalt 1/2/3 GmbHs bzw. die GöSF erwerben. Die durch die EAM Sammel- und Vorschalt 

2015 GmbH zu erwerbenden (Teil-)Gesellschaftsanteile entsprechen in der Summe den an 

der EAM Sammel- und Vorschalt 2015 GmbH beteiligten Kommunen anhand des Vertei-

lungsschlüssels zustehenden Beteiligungsquoten. Die Gemeinde Lahntal stimmt in ihrer Stel-

lung als Gesellschafter der EAM Sammel- und Vorschalt 2015 GmbH dem Erwerb der auf die-

se entfallenden (Teil-)Gesellschaftsanteile an der EAM GmbH & Co. KG zu.  

Kommunalrecht Auch bei einer mittelbaren Beteiligung sind die für eine (unmittelbare) Beteiligung an einem 

Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts geltenden Voraussetzungen entspre-

chend einzuhalten.  

 Die EAM GmbH & Co. KG ist bereits ein 100 % kommunal beherrschtes Unternehmen. Die 

Voraussetzungen für den Erwerb einer mittelbaren Beteiligung liegen daher vor. Insbesonde-

re ist die Haftung der EAM Sammel- und Vorschalt 2015 GmbH beschränkt, da diese lediglich 

Kommanditanteile an einer GmbH & Co. KG erwirbt. Der Gesellschaftsvertrag der EAM 

GmbH & Co. KG ist bereits im Rahmen der vollständigen Kommunalisierung durch die Land-

kreise und die Stadt Göttingen auf die kommunalrechtlichen Vorgaben angepasst worden. 

Dies wurde im Beteiligungsprozess 2014 durch Prüfung der zuständigen Aufsichtsbehörden 

bestätigt. 

Beteiligungen Durch eine mittelbare Beteiligung der Gemeinde Lahntal an der EAM GmbH & Co. KG wer-

den zugleich Beteiligungen an den durch die EAM GmbH & Co. KG gehaltenen Unternehmen 

vermittelt. Die EAM GmbH & Co. KG selbst hält neben ihrer eigenen Komplementär-GmbH 

100 % der Geschäftsanteile an der EAM Beteiligungen GmbH, der früheren EMI. Die durch die 

EAM Beteiligungen GmbH vermittelten weiteren Beteiligungen sind in dem Schaubild im 

Sachverhalt vollständig dargestellt. Sofern im Folgenden von einer Beteiligung an der EAM 

GmbH & Co. KG die Rede ist, umfasst dies zugleich die durch diese vermittelten bereits be-

stehenden Beteiligungen.  

C) Finanzierung 

Käufer Die konzessionsgebenden Kommunen selbst werden nicht Käufer der (Teil-) Gesellschaftsan-

teile an der EAM GmbH & Co. KG. Käufer wird die EAM Sammel- und Vorschalt 2015 GmbH 

sein. Die sich beteiligenden Kommunen müssen daher auch nicht den Kaufpreis für die (Teil-

)Gesellschaftsanteile bezahlen. Diese Verpflichtung übernimmt die EAM Sammel- und Vor-

schalt 2015 GmbH.  
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GmbH Die Kommunen erwerben zunächst anteilig Geschäftsanteile an der EAM Sammel- und Vor-

schalt 2015 GmbH. Der anteilige Kaufpreis für die Geschäftsanteile entspricht der jeweiligen 

Beteiligung am Stammkapital der jeweiligen kommunalen Sammel- und Vorschalt GmbH in 

Höhe von insgesamt € 25.000,00. 

EAM KG Die EAM Sammel- und Vorschalt 2015 GmbH wird anschließend die auf sie entfallenden (Teil-

)Gesellschaftsanteile an der EAM GmbH & Co. KG von den Sammel- und Vorschalt 1/2/3 

GmbHs der Landkreise bzw. der GöSF erwerben. Da die übergehenden Kommanditanteile ei-

nerseits durch die ausstehenden Einlagen und andererseits durch diesen Anteilen zugeordne-

tes, auf Ebene der EAM GmbH & Co. KG aufgenommenes Fremdkapital (anteiliger Konsorti-

alkredit der EAM GmbH & Co. KG) belastet sind, beträgt der nach wirtschaftlichen Grundsät-

zen ermittelte Kaufpreis im engeren Sinn hierfür an sich jeweils € 0,00. Aus formaljuristischen 

Gründen wird aber jeweils ein symbolischer Kaufpreis von € 1,00 festgelegt. Wirtschaftlich 

betrachtet, tritt die EAM Sammel- und Vorschalt 2015 GmbH anteilig in die bestehende Ein-

lageverpflichtung der Veräußerer ein. Sie hat daher anteilig die noch bestehende Einlagever-

pflichtung durch Thesaurierung von Gewinnanteilen zu erfüllen. Nach der vorgesehenen Fi-

nanzierungsstruktur hat die EAM Sammel- und Vorschalt 2015 GmbH, wie die übrigen Sam-

mel- und Vorschalt GmbHs, 10 % des Wertes der übernommenen Anteile in das Eigenkapital 

der EAM GmbH & Co. KG einzubringen.  

 Der Kauf der Aktien von E.ON wurde durch die EAM GmbH & Co. KG fremdfinanziert. Mit 

Datum vom 13.12.2013 wurde zwischen der EAM GmbH & Co. KG als Kreditnehmer und den 

finanzierenden Banken (Helaba, LBBW und DKB als Kreditgeber sowie der Helaba als Agent 

und Sicherheiten-Treuhänder) eine Konsortialkreditvereinbarung geschlossen. Hierbei wur-

den der EAM GmbH & Co. KG durch die Kreditgeber Kreditzusagen i. H. v. insgesamt € 617,5 

Mio. zur Verfügung gestellt. Der Konsortialkredit dient der Finanzierung des Kaufpreises für 

die von E.ON erworbenen Anteile an der EMI (67,9 %) i. H. v. € 611,5 Mio. sowie für die allge-

meine Unternehmensfinanzierung (z.B. Finanzierung der mit der Transaktion verbundenen 

Erwerbs- und Transaktionskosten). Die Finanzmittel wurden am 19.12.2013 abgerufen und 

unterteilen sich nach dem Merkmal der Laufzeiten in eine langfristige, eine mittelfristige und 

eine kurzfristige Kredittranche. Zur Besicherung des Kreditvolumens wurden durch die Land-

kreise und die Stadt Göttingen europarechtskonforme kommunale Ausfallbürgschaften i. H. 

v. rd. € 558 Mio. gewährt, die zur teilweisen Besicherung des Gesamtkreditbetrages und der 

im Zusammenhang mit der Kreditgewährung angefallenen Nebenforderungen dienen.  

 Wie bereits beim Beteiligungsprozess 2014, haben auch die konzessionsgebenden Kommu-

nen, die sich im Jahr 2015 beteiligen, die Ausfallbürgschaften der Landkreise und der Stadt 

Göttingen anteilig abzulösen (Bürgschaft I).  

 Die konzessionsgebenden Kommunen werden für die zu übernehmende/abzulösende Bürg-

schaft jeweils eine angemessene Avalprovision (Avalprovision I) erhalten. Das Finanzie-

rungsmodell macht es erforderlich, dass die Avalprovision I aus der Bürgschaft für den Kon-

sortialkredit (Bürgschaft I) jährlich wieder in die EAM Sammel- und Vorschalt 2015 GmbH 

eingelegt wird.  

 Die Kommunen trifft somit (über die Bestellung der Bürgschaften) lediglich eine Haftung für 

den Fall, dass die EAM GmbH & Co. KG ihren Verpflichtungen aus dem Kreditvertrag nicht 

nachkommen kann. Dies bedeutet auch, dass die kommunalen Gesellschafter selbst keine 

Verpflichtung gegenüber den kreditgebenden Banken übernehmen und auch keine Schuld-

position in ihren jeweiligen kommunalen Haushalten auszuweisen haben. Die wirtschaftliche 

Zuordnung der Kredite erfolgt im Kontenmodell der EAM GmbH & Co. KG. Hier wird der ge-

genüber den Banken zu leistende Kapitaldienst individuell zugeordnet. 
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 Die restlichen 10 % des durch die EAM Sammel- und Vorschalt 2015 GmbH zu erbringenden 

Wertes der Gesellschaftsanteile sind als Eigenkapital in die EAM GmbH & Co. KG einzulegen. 

Die EAM Sammel- und Vorschalt 2015 GmbH wird den benötigten Betrag in Höhe von rund € 

13,231 Mio., bezogen auf einen Gesamterwerb von 14,69 % der Anteile, fremdfinanzieren.  

 Die konzessionsgebenden Kommunen haben auch hierfür jeweils eine anteilige Ausfallbürg-

schaft für Kredit- und Nebenforderungen zu übernehmen (Bürgschaft III). Im Gegenzug für 

die Gewährung der Bürgschaft III erhalten die Kommunen ebenfalls eine angemessene Aval-

provision III, welche Ihnen verbleibt. Die Begriffe „Bürgschaft III“, „Finanzierung III“ bzw. 

„Avalprovisionsvereinbarung III“ erfolgen in Abgrenzung zu der „Finanzierung II“, der „Bürg-

schaft II“ bzw. der „Avalprovisionsvereinbarung II“, welche ausschließlich die Neugesellschaf-

ter 2014 betreffen. 

Überblick Die nachfolgende Darstellung zeigt die Finanzierungsstruktur: 

 

 

 

Beschlüsse Für die Finanzierung haben die Kommunen jeweils eine anteilige Bürgschaft für den Konsor-

tialkredit (Bürgschaft I) und eine anteilige Bürgschaft für die Kreditaufnahme der EAM Sam-

mel- und Vorschalt 2015 GmbH (Bürgschaft III) zu übernehmen.  

 Die konzessionsgebenden Kommunen haben als Gesellschafter der EAM Sammel- und Vor-

schalt 2015 GmbH einer Kreditaufnahme der EAM Sammel- und Vorschalt 2015 GmbH in der 

Gesellschafterversammlung zuzustimmen. 

Konkret Die Gemeinde Lahntal erbringt einen Kaufpreis an die EAM Beteiligungen GmbH für die Ge-

schäftsanteile an der EAM Sammel- und Vorschalt 2015 GmbH in Höhe von ca. € 1.829,00. 

 Die Gemeinde Lahntal übernimmt eine anteilige Bürgschaft für den Konsortialkredit der EAM 

KG (Bürgschaft I) in Höhe von € 1.013.000,00.  

 Die Gemeinde Lahntal stimmt als Gesellschafter der EAM Sammel- und Vorschalt 2015 

GmbH einer Kreditaufnahme zur Finanzierung der als Eigenkapital zu erbringenden Einlage-

verpflichtung in Höhe von bis zu € 13.232.000,00 zu. 
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 Die Gemeinde Lahntal übernimmt eine anteilige Bürgschaft für die Kreditaufnahme der EAM 

Sammel- und Vorschalt 2015 GmbH (Bürgschaft III) in Höhe von € 95.000,00. 

Kommunalrecht Die Vorgaben der einschlägigen Gemeindeordnungen der Bundesländer Hessen (HGO), Nie-

dersachsen (NKomVG), Thüringen (ThürKO) und Rheinland-Pfalz (GemO RP) werden einge-

halten.  

 § 104 Abs. 2 S. 1 HGO erlaubt die Bürgschaftsübernahme durch eine Kommune nur im Rah-

men der Erfüllung ihrer Aufgaben. Beide Bürgschaften dienen der Betätigung der bürgenden 

Kommune im Bereich der Energieversorgung. Wie bereits dargestellt, dient die Energiever-

sorgung einem öffentlichen Zweck und stellt daher eine Aufgabe der jeweiligen Kommune 

dar. Die zu übernehmenden Bürgschaften sind an die jeweilige mittelbare Beteiligungsquote 

jeder Kommune an der EAM GmbH & Co. KG geknüpft. Auch hierdurch wird ein Bezug zur 

jeweiligen kommunalen Aufgabe der einzelnen Kommunen hergestellt. Zugleich entsprechen 

die zu übernehmenden Bürgschaften der individuellen Leistungsfähigkeit. Beide Bürg-

schaftsverträge entsprechen den Vorgaben des Kommunalrechts. Dies wurde von den zu-

ständigen Aufsichtsbehörden bereits im Beteiligungsprozess 2014 geprüft. 

Beihilferecht Die vorliegenden Ausfallbürgschaften halten die Vorgaben des europäischen Beihilferechts 

ein. Für die Bürgschaften wird durch die Avalprovision jeweils eine marktübliche Prämie ge-

zahlt. Die Bürgschaften besichern entsprechend der Mitteilung der Kommission vom 

20.06.2008 (2008/C 155/02) auch nur maximal 80 % des ausstehenden Kreditbetrages sowie 

80 % der Nebenforderungen (vgl. hierzu Ausführungen im Informationsmemorandum). Die 

Einhaltung der Vorgaben des europäischen Beihilferechts ändert sich auch nicht dadurch, 

dass die Kommunen zwei Bürgschaften übernehmen. Die Übernahme von zwei Bürgschaften 

ist letztlich nur dem Finanzierungsmodell und der Aufteilung der durch jede Kommune zu er-

bringenden Einlageverpflichtung in zwei Beträge geschuldet. 

D) Umsetzung 

Verträge Zur Umsetzung der Beteiligung sind durch die Kommunen selbst  

 ein Kauf- und Abtretungsvertrag mit der EAM Beteiligungen GmbH über Geschäfts-

anteile an der EAM Sammel- und Vorschalt 2015 GmbH,  

 der Konsortialvertrag,  

 der Bei- und Austrittsvertrag zum Konsortialvertrag, 

 der Bürgschaftsvertrag für eine anteilige Bürgschaft für den Konsortialkredit (Bürg-

schaft I),  

 die Avalprovisionsvereinbarung für die Bürgschaft für den Konsortialkredit (Avalpro-

visionsvereinbarung I),  

 der Bürgschaftsvertrag für eine anteilige Bürgschaft für die Kreditaufnahme der 

EAM Sammel- und Vorschalt 2015 GmbH (Bürgschaft III) sowie  

 die Avalprovisionsvereinbarung für die Bürgschaft für die Kreditaufnahme der kom-

munalen Sammel- und Vorschalt GmbH (Avalprovisionsvereinbarung III)  

 zu unterzeichnen. 

 Die Vertreter der Gemeinde Lahntal werden daher ermächtigt und beauftragt, zur Umset-

zung der Beschlüsse die entsprechenden Willenserklärungen abzugeben und die dargestell-

ten und gegebenenfalls weitere für den Beitritt erforderlichen Verträge, zu unterzeichnen.  

 Bei dem Beurkundungstermin wird voraussichtlich ein bzw. werden gegebenenfalls auch 

mehrere Vertreter für alle Beteiligten handeln. Die Vertreter der Gemeinde Lahntal werden 

deshalb ermächtigt und beauftragt, eine erforderliche Vollmacht für die Unterzeichnung un-
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ter Befreiung von § 181 BGB zu erteilen. Die Befreiung von § 181 BGB in beiden Alternativen 

begründet sich dadurch, dass die projektbegleitenden Berater der EAM als gemeinsame Ver-

treter für alle Beteiligten handeln werden. Daher ist eine Befreiung vom sogenannten Selbst-

kontrahierungsverbot erforderlich. 

Gremienbeschluss Im Zusammenhang mit dem Erwerb der Geschäftsanteile der EAM Sammel- und Vorschalt 

2015 GmbH wird eine erste Gesellschafterversammlung abgehalten. Diese Gesellschafterver-

sammlung ist erforderlich, da die bestehende Vorratsgesellschaft erst mit Übernahme durch 

die kommunalen Gesellschafter auf die beabsichtigte Struktur angepasst werden kann. In 

dieser Gesellschafterversammlung werden die aktuellen, durch die EAM Beteiligungen GmbH 

bestellten, Geschäftsführer abberufen und neue Geschäftsführer bestellt. Weiterhin wird die 

bisherige Satzung der EAM Sammel- und Vorschalt 2015 GmbH dahingehend geändert, dass 

sie dem als Anhang beigefügten Gesellschaftsvertrag entspricht. 

 Die kommunalen Vertreter in der Gesellschafterversammlung der EAM Sammel- und Vor-

schalt 2015 GmbH werden daher ermächtigt und beauftragt, in der ersten Gesellschafterver-

sammlung der EAM Sammel- und Vorschalt 2015 GmbH der Abberufung des bisherigen Ge-

schäftsführers, der Bestellung neuer Geschäftsführer und der Satzungsänderung zuzustim-

men. Auf die Einhaltung von Form- und Fristerfordernissen wird verzichtet. 

 Die für den Beurkundungstermin erteilte Vollmacht ist auf die Stimmabgabe in der ersten 

Gesellschafterversammlung zu erstrecken. 

GmbH Die EAM Sammel- und Vorschalt 2015 GmbH wird im Anschluss  

 einen Kauf- und Abtretungsvertrag über die Gesellschaftsanteile an der EAM GmbH 

& Co. KG, 

 einen Kreditvertrag, 

 den Konsortialvertrag 

 den Bei- und Austrittsvertrag zum Knsortialvertrag sowie  

 die Avalprovisionsvereinbarungen für die Bürgschaften für die Kreditaufnahme 

(Avalprovisionsvereinbarung III) mit ihren kommunalen Gesellschaftern 

 abschließen. 

 Die kommunalen Vertreter in der Gesellschafterversammlung der EAM Sammel- und Vor-

schalt 2015 GmbH werden daher ermächtigt und beauftragt, der Abgabe der erforderlichen 

Willenserklärungen durch die EAM Sammel- und Vorschalt 2015 GmbH zuzustimmen und die 

jeweiligen Geschäftsführer zu ermächtigen und zu beauftragen, gegebenenfalls sogar anzu-

weisen, die entsprechenden Willenserklärungen für die EAM Sammel- und Vorschalt 2015 

GmbH abzugeben. 

Weiteres Vorgehen Hessen: 

Anzeigepflicht Die positive Beschlussfassung über den anteiligen Erwerb von Geschäftsanteilen der EAM 

Sammel- und Vorschalt 2015 GmbH und über die mittelbare Beteiligung an der EAM GmbH & 

Co. KG sind der Aufsichtsbehörde unverzüglich, spätestens sechs Wochen vor Beginn des 

Vollzugs, schriftlich anzuzeigen (§ 127a Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2, Abs. 2 HGO).  

Genehmigung 1 Für die Verpflichtung, die aufgrund der übernommenen Bürgschaft für den Konsortialkredit 

(Bürgschaft I) erhaltene Avalprovision wieder in die EAM Sammel- und Vorschalt GmbH ein-

zulegen und die Thesaurierung der auf die kommunalen Gesellschafter entfallenden Gewinn-

anteile aus der EAM Sammel- und Vorschalt 2015 GmbH, sind als kreditähnliches Rechtsge-



Drucksache VL-318/2015 Seite - 10 - 

 

schäft gemäß § 103 Abs. 7 HGO schriftlich eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu bean-

tragen. 

Genehmigung 2  Für die Bürgschaften der Gemeinde Lahntal sind gemäß § 104 Abs. 2 S. 2 HGO schriftlich 

Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu beantragen. 

Zuständigkeit Zuständige Aufsichtsbehörde ist in Absprache mit dem Hessischen Ministerium für Inneres 

und Sport für jede beitretende Stadt bzw. Gemeinde sowohl für die Beteiligung an der EAM 

Sammel- und Vorschalt 2015 GmbH als auch für die mittelbare Beteiligung an der EAM 

GmbH & Co. KG der jeweils zuständige Landrat.  

 Gleiches gilt für die Genehmigungen der Bürgschaften bzw. der kreditähnlichen Rechtsge-

schäfte. Bei Schutzschirmkommunen ist gem. § 4 Abs. 3 des Hessischen kommunalen 

Schutzschirmgesetzes der jeweilige Regierungspräsident zuständig. 

Vertiefende Informationen: 

  

Informationen Für vertiefende Informationen wird auf das Informationsmemorandum zur Gremienvorlage 

beziehungsweise auf die Kurzfassung des Informationsmemorandums verwiesen. Dieses ist 

über die Gemeindeverwaltung Lahntal zu beziehen. 

 
 
 
Manfred Apell 
Bürgermeister 



Gemeinde Lahntal 
 

 

 

Beschlussvorlage  
Drucksache VL-329/2015  
- öffentlich - Datum: 08.10.2015 
 

Federführendes Amt Bürgermeister 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Gemeindevorstand 12.10.2015 vorberatend 

Haupt- und Finanzausschuss 05.11.2015 vorberatend 

Gemeindevertretung 11.11.2015 beschließend 

 
Gasverteilernetz Lahntal | Zustimmung zur Übertragung der Konzession von der EnergieNetz Mitte 
auf die Stadtwerke Marburg 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal stimmt der Vereinbarung zur Übertragung des zwischen 

der Gemeinde Lahntal und der EnergieNetz Mitte GmbH  (früher EAM Energie AG) bestehenden Konzes-

sionsvertrages vom 01.11.2004 über ihr Gas-Konzessionsgebiet an die Stadtwerke Marburg GmbH zu. 

 
Finanzielle Auswirkungen: 

-- 
 
Sachdarstellung: 

Zwischen der EnergieNetz Mitte GmbH und den Stadtwerken Marburg GmbH ist vorgesehen, dass das 

Gasverteilernetz in Lahntal künftig durch die Stadtwerke Marburg GmbH betrieben wird. (Zur Erläute-

rung: Bei dem Gas-Netz in Lahntal handelt es um eine „Versorgungsinsel“, die nicht am Netz der Energie-

Netz Mitte angeschlossen ist, sondern von Anbeginn an an das Netz der Stadtwerke Marburg angeschlos-

sen war. Die EnergieNetz Mitte (oder früher EAM bzw. E-ON) waren lediglich Konzessionshalter, bezogen 

das Gas aber über die Stadtwerke.) 

Für die Übertragung des Konzessionsvertrages ist die Zustimmung der Gemeinde Lahntal erforderlich, 

denn durch die Übertragung des Gasnetzes werden die Stadtwerke Einzelrechtsnachfolger der Energie-

Netz Mitte für das in der Gemeinde Lahntal konzessionierte Gasnetz. Die Stadtwerke übernehmen folglich 

unverändert alle Rechte und Pflichten Ihres bestehenden Gaskonzessionsvertrages. § 13 Abs. 2 des beste-

henden Gaskonzessionsvertrages sieht für diesen Fall der Rechtsnachfolge vor, dass Ihre Gemeinde ledig-

lich noch dieser Übertragung der Gaskonzession zustimmen muss.  

Die zwischen den Firmen vorgesehene Vereinbarung und des bisherige Konzessionsvertrag werden als 

Anlagen beigefügt. 

Anlage(n): 
(1) Vereinbarung  
(2) Konzessionsvertrag  

 
Manfred Apell 
Bürgermeister 



























Gemeinde Lahntal 
 

 

 

Beschlussvorlage  
Drucksache VL-341/2015  
- öffentlich - Datum: 14.10.2015 
 

Federführendes Amt Bürgermeister 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Gemeindevorstand 12.10.2015 vorberatend 

Haupt- und Finanzausschuss 05.11.2015 vorberatend 

Gemeindevertretung 11.11.2015 beschließend 

 
Dorfentwicklung Sterzhausen | Entscheidung über die Sanierung des Hauses am Wollen-

berg 

 
Beschlussvorschlag: 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal stellt für die Erneuerung des Bürgerhausteilbereiches des 
Hauses am Wollenberg in Sterzhausen im Rahmen der Dorfentwicklung für Sterzhausen unter Haushalts-
vorbehalt ein Gesamtbudget in Höhe von 800.000 € bereit.  
 
Finanzielle Auswirkungen: 

-- 

 
Sachdarstellung: 

Nach dem Gesamtinvestitionsrahmen für das Projekt „Dorfentwicklung Sterzhausen“ wurde ein förderfä-
higes Investitionsvolumen von 300.000 € für das Bürgerhaus Sterzhausen (Haus am Wollenberg) bereitge-
stellt. Diese Gelder waren für ein Umnutzungskonzept, Funktionsverbesserungen, Planungsleistungen 
und die Gestaltung des Außengeländes vorgesehen.  

Ein Nutzungskonzept (17.11.2014; Kosten rund 7.200 €; Förderquote 75 %) wurde in Zusammenarbeit des 
AK Dorfentwicklung Sterzhausen, der örtlichen Vereine mit dem Moderationsbüros erarbeitet. Auf dieser 
Grundlage hat das Planungsbüro nun in den ersten Leistungsphasen 1 und 2 (Kosten rund 11.100 €, För-
derquote 75%) notwendige Maßnahmen zusammengestellt und dafür mögliche Baukosten geschätzt und 
mit Datum vom 29. Juli 2015 vorgelegt. 

Vorgesehen war bislang, dass maximal die im Rahmen des Projektes „Dorfentwicklung Sterzhausen“ be-
reitgestellten Gelder für den Bürgerhausteil ausgegeben werden sollten. 

Das beauftragte Planungsbüro und der gemeindliche Fachbereich Energie und Bauen kommen nach wie-
derholter Prüfung zu dem Schluss, dass für die bereitgestellten Gelder der Bürgerhausteilbereich des Hau-
ses am Wollenberg nicht in Funktion verbessert und notwendige Sanierungsarbeiten durchgeführt werden 
können. 

Es wird daher eine Grundsatzentscheidung notwendig, ob das Projekt „Bürgerhaus Sterzhausen“ aufge-
geben oder für deutlich höhere Kosten realisiert werden soll. 

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Lahntal empfiehlt der Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal, 
die Erneuerung des Gemeinschaftshauses und die Bereitstellung eines Gesamtbudgets von 800.000 €. 
Dies wird wie folgt begründet: 

1. Mit den ursprünglich vorgesehenen Geldern kann das Projekt realistisch nicht realisiert werden. 

2. Das Haus am Wollenberg ist inzwischen in die Jahre gekommen (Baujahr 1982) und weist erhebli-
chen Investitionsbedarf auf. Bei einer Realisierung während der Förderperiode der Dorfentwick-
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lung (bis 2017) wird die Gemeinde Lahntal durch die Förderung über dieses Projekt finanziell ent-
lastet.  

3. Würde auf die Erneuerung / Sanierung jetzt verzichtet, würde die Gemeinde früher oder später das 
Haus dennoch sanieren müssen. Dann aber ohne Bezuschussung über das Dorfentwicklungs-
Projekt. 

Der Gemeindevorstand wird ergänzend noch folgende Klärungen vornehmen: 

 

 Es ist ein Gespräch mit der Landrätin vorgesehen, ob der Landkreis Marburg-Biedenkopf sich dem 
Vorhaben anschließt und den kreiseigenen Teil (Mehrzweckhalle) ebenfalls saniert. Hier geht es 
besonders um die dringend erforderliche energetische Sanierung. Dringend notwendige Maß-
nahmen, die nicht ohne Beteiligung des Landkreises möglich sind, wurden seitens der Gemeinde 
Lahntal bereits an den Landkreis gemeldet. Diese sollen nach jetzigem Kenntnisstand im kom-
menden Haushaltsjahr dort berücksichtigt werden. 

 Mit der Wirtschafts- und Investitionsbank Hessen und dem zuständigen Fachbereich des Landkrei-
ses wird ein Gespräch geführt um die für die Dorfentwicklung Sterzhausen bereitgestellten Mittel 
von insgesamt 50.000 € der Projekte „Erstellung eines Marketingkonzeptes“ und „Freiflächenkon-
zept“ für das Projekt „Bürgerhaus Sterzhausen“ umzuwidmen. Es soll auch eine Aufstockung des 
Gesamtfördervolumens dort vorgebracht werden; inwiefern eine Aussicht auf Bewilligung be-
steht, kann leider derzeit nicht eingeschätzt werden. 

 

Es wird folgende Finanzierung des Projektes angestrebt: 

Pos. Bezeichnung € €

1 Gesamtkosten lt. Anliegender Kostenschätzung 712.130,00 €  

2 Bestuhlung des Bürgerhausen 75.000,00 €     

3 Unvorhergesehenes, Sicherheit 12.870,00 €     

4 Aufwendungen 800.000,00 €  800.000,00 €    

5 Zuschuss Dorfentwicklung auf  300.000 € 189.075,00 €  

6 Zuschuss Dorfentwicklung auf  50.000 € (nicht sicher) 31.500,00 €     

7 Zuschüsse 220.575,00 €  220.575,00 €    

8 Aufwendungen der Gemeinde Lahntal 579.425,00 €    

Die Realisierung ist in den Jahren 2016 und 2017 vorgesehen. 
 
Anlage(n): 

(1) Nutzungskonzept  
(2) Kostenberechnung  
(3) Entwurfsplanung  

 
 
Manfred Apell 
Bürgermeister 











































Gliederung Nr Bez Menge Einheit Einheitspreis Gesamtpreis
Kostenberechnung Sanierung DGH Sterzhausen

Titel 1. Rohbauarbeiten
Position 1.1. Abbruch Innenwand d = 24 cm Theke/Clubraum 7,00 m2 52,00 € 364,00 €
Position 1.2. Abbruch Innenwand d = 11,5 cm Theke/Bistro 26,00 m2 36,00 € 936,00 €
Position 1.3. Alte Bodenfliesen ausbauen und entsorgen 182,00 m2 28,00 € 5.096,00 €
Position 1.4. Fliesen, Estrich und Dämmung im Kellerflur ausbauen und entsorgen 56,00 m2 31,00 € 1.736,00 €
Position 1.5. Aufmauerung Brüstungsmauer Foyer/Treppe 10,00 m2 126,00 € 1.260,00 €
Position 1.6. Estrich und Dämmung im Kellerflur liefern und einbauen 56,00 m2 30,50 € 1.708,00 €
Position 1.7. Estrich im Bereich der abzubrechenden Wände ergänzen, klammern, verharzen 1,00 Psch 440,00 € 440,00 €
Summe Tite 1. Rohbauarbeiten 11.540,00 €

Titel 2. Außenanlage
Position 2.1. Pflaster, Einfassung, Geländeanpassung 1,00 Psch 25.000,00 € 25.000,00 €
Position 2.2. Ausstattung Freifläche 1,00 Psch 10.000,00 € 10.000,00 €
Position 2.3. Begrünung, Pflanzen 1,00 Psch 10.000,00 € 10.000,00 €
Position 2.4. Neugestaltung Außenrampe Keller 1,00 Psch 10.000,00 € 10.000,00 €
Summe Tite 2. Außenanlage 55.000,00 €

Titel 3. Dachdeckerarbeiten
Position 3.1. Neue Dämmung und Foliendach auf Flachdach incl. Spenglerarbeiten 260,00 m2 160,00 € 41.600,00 €
Position 3.2. Erneuerung der Lichtkuppeln 5,00 St 1.200,00 € 6.000,00 €
Summe Tite 3. Dachdeckerarbeiten 47.600,00 €

Titel 4. Putz-, Trockenbau- und Malerarbeiten
Position 4.1. Decke im Clubraum reinigen, grundieren und anstreichen 38,00 m2 18,60 € 706,80 €
Position 4.2. Akustikdecke, Direktmontage liefern und montieren 120,00 m2 48,00 € 5.760,00 €
Position 4.3. Deckenkoffer / Baldachin im Tresenbereich 28,00 m2 48,00 € 1.344,00 €
Position 4.4. Schachtwände Lichtkuppeln erneuern und anpassen 5,00 St 340,00 € 1.700,00 €
Position 4.5. GK-Wände Stuhlraum incl. Holzschalung 20,00 m2 130,00 € 2.600,00 €
Position 4.6. GK-Decke in Stuhlraum 9,00 m2 46,00 € 414,00 €
Position 4.7. Wände, Scheibenputz, überspachteln, filzen, anstreichen 485,00 m2 42,80 € 20.758,00 €
Position 4.8. Deckenanstrich Flure und Nebenräume 148,00 m2 15,20 € 2.249,60 €
Position 4.9. Wandanstrich sonstige Räume außer Dorfbistro + kl. Saal 325,00 m2 14,20 € 4.615,00 €
Position 4.10. Türzargen anschleifen, 2-mal neu beschichten 24,00 St 38,00 € 912,00 €
Position 4.11. Wärmedämmverbundsystem, Dämmstärke 120 mm 240,00 m2 73,50 € 17.640,00 €
Summe Tite 4. Putz-, Trockenbau- und Malerarbeiten 58.699,40 €

Titel 5. Fliesen- und Natursteinarbeiten
Position 5.1. Wandfliesen ausbauen und entsorgen 130,00 m2 30,50 € 3.965,00 €
Position 5.2. Bodenfliesen im Tresenbereich liefern und verlegen 28,00 m2 49,60 € 1.388,80 €
Position 5.3. Fliesensockel und Silikonfuge, Tresen 12,00 m 17,80 € 213,60 €
Position 5.4. Wandfliesen im WC liefern und verlegen 130,00 m2 52,90 € 6.877,00 €
Position 5.5. Bodenfliesen im WC liefern und verlegen 40,00 m2 49,60 € 1.984,00 €
Position 5.6. Granitbelag in Bahnen in der Diele im Keller 56,00 m2 75,00 € 4.200,00 €
Position 5.7. Granitsockel incl. Silikonfuge 38,00 m 22,50 € 855,00 €
Position 5.8. Silikonfuge im Fliesenbereich 200,00 m 2,10 € 420,00 €
Position 5.9. Granitbelag Kellertreppe, Tritt- u. Setzstufe, Podestebelag, Sockel 1,00 St 5.780,00 € 5.780,00 €
Summe Tite 5. Fliesen- und Natursteinarbeiten 25.683,40 €

Titel 6. Bodenbelagsarbeiten
Position 6.1. Lonoleumbelag liefern und Verlegen, inkl. Sockel u. spachteln 170,00 m 58,50 € 9.945,00 €
Summe Tite 6. Bodenbelagsarbeiten 9.945,00 €

Titel 7. Tischlerarbeiten - Fenster und Türen, WC-Kabinen
Position 7.1. Fenster u. Außentüren ausbauen, entsorgen 30,00 m2 36,00 € 1.080,00 €
Position 7.2. Aluminium-Glas-Außentüren liefern und einbauen 15,00 m2 710,00 € 10.650,00 €
Position 7.3. Kunststofffenster + Alufensterbank liefern und einbauen 15,00 m2 525,00 € 7.875,00 €
Position 7.4. Innentüren ausbauen und entsorgen 20,00 St 30,00 € 600,00 €
Position 7.5. Innentüren liefern und einbauen 24,00 St 950,00 € 22.800,00 €
Position 7.6. WC-Kabinen ausbauen und entsorgen, 3 x 4 Kabinen 3,00 St 265,00 € 795,00 €
Position 7.7. WC-Kabinenliefern und Montieren 3 x 4 Kabinen 3,00 St 2.600,00 € 7.800,00 €
Summe Tite 7. Tischlerarbeiten - Fenster und Türen, WC-Kabinen 51.600,00 €

Titel 8. Mobile Trennwand und Trennvorhang
Position 8.1. mobile Trennwand ausbauen und entsorgen 30,00 m2 32,00 € 960,00 €
Position 8.2. Mobile Trennwand mit einseitigem Prallschutz liefern und montieren 1,00 Psch 20.500,00 € 20.500,00 €
Position 8.3. Trennwandvorhang, schwer entflammbar, liefern und montieren 1,00 St 3.000,00 € 3.000,00 €
Summe Tite 8. Mobile Trennwand und Trennvorhang 24.460,00 €

Titel 9. Ausstattung
Position 9.1. Kombidämpfer, Kaffeeautomat, etc. 1,00 Psch 15.000,00 € 15.000,00 €
Position 9.2. Neuer Tresen, Schrank, ikl. Technik 1,00 Psch 25.000,00 € 25.000,00 €
Summe Tite 9. Ausstattung 40.000,00 €

Titel 10. Beleuchtung
Position 10.1. Erneuerung der Leuchten 1,00 Psch 10.000,00 € 10.000,00 €
Summe Tite 10. Beleuchtung 10.000,00 €

Gesamtsumme ohne optionale Bestuhlung 334.527,80 €

Titel 11. Bestuhlung, optional
Position 11.1. Tische, Stühle, Eckbänke 1,00 Psch 30.000,00 € 30.000,00 €
Summe Titel 11. Bestuhlung, optional 30.000,00 €

Summe Kosten Sanierung DGH Sterzhausen inkl. optionaler Bestuhlung 364.527,80 €



Gliederung Nr Bez Menge Einheit Einheitspreis Gesamtpreis

Technische Gebäude-Ausstattung

Titel 12 Technische Gebäude-Ausstattung DGH
12.1 Raumlufttechnische Anlagen 27.000,00 €
12.2 Starkstrom / Fernmeldetechnik 25.000,00 €
12.3 Heizung / Lüftung / Sanitär 15.000,00 €

Summe Tite 12 67.000,00 €

Titel 13 Technische Gebäude-Ausstattung Halle
13.1 Starkstrom 35.000,00 €
13.2 Heizung / Lüftung / Sanitär 50.000,00 €

Summe Tite 13 85.000,00 €

Gesamtsumme TGA-Gewerke 152.000,00 €

Kostenzusammenstellung 

Gesamtsumme ohne optionale Bestuhlung 334.527,80 €
Gesamtsumme TGA-Gewerke 152.000,00 €
Gesamtsumme Bauleistungen und TGA 486.527,80 €
Baunebenkostenaus 486.527,80 €, netto: 111.901,39 €
Projekt-Gesamtkosten, netto: 598.429,19 €
zzgl. 19  MwSt. 113.701,55 €
Projekt-Gesamtkosten, brutto: 712.130,74 €

aufgestellt: Bad Nauheim, 29. 07. 2015

SP PLUS







Gemeinde Lahntal 
 

 

 

Beschlussvorlage  
Drucksache VL-349/2015  
- öffentlich - Datum: 16.10.2015 
 

Federführendes Amt Verwaltungsleitung 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Haupt- und Finanzausschuss 05.11.2015 vorberatend 

Gemeindevertretung 11.11.2015 beschließend 

 
Verkauf von Garagen des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Sarnau 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal stimmt dem Verkauf der Garagen des ehemaligen Feuer-
wehrgerätehauses im Ortsteil Sarnau zu. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

einnahmeverbessernd 
 
Sachdarstellung: 

In Ihrer Sitzung am 13.07.2015 hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal den Gemeindevorstand 
der Gemeinde Lahntal damit beauftragt, die Garagen des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses zum Ver-
kauf anzubieten. 
Die Gemeindeverwaltung hat daraufhin diese Teilflächen der Liegenschaft öffentlich zum Verkauf ange-
boten. Neben einigen unverbindlichen Nachfragen hat letztlich ein Kaufinteressent sein Interesse am Er-
werb schriftlich bekundet. Nachdem die Frist für das Interessenbekundungsverfahren am 15.09.2015 ab-
gelaufen ist, fand ein Gespräch mit dem Interessenten in den Diensträumen der Gemeindeverwaltung 
statt. Dabei wurde sich auf folgende Konditionen verständigt: 

 Kaufpreis *) 

 der Schlauchturm bleibt im Eigentum der Gemeinde und damit der Feuerwehr erhalten, die 
Zugangstüren zum Turm werden von innen nach außen verlegt; 

 Fenster, Türen und Tore der Garagen werden zum Sondereigentum und damit vom Käufer mit 
erworben; 

 die Zufahrt steht (nach Vorankündigung durch den Veranstalter) mindestens zweimal jährlich 
sowie zur Nikolausfeier für öffentliche Veranstaltungen zur Verfügung; zusätzliche Veranstal-
tungen können in Absprache mit dem Käufer durchgeführt werden; 

 hinsichtlich eventuell anfallender Nebenkosten wird eine Kostenpauschale vereinbart, welche 
im Bedarfsfalle durch die Gemeinde anzupassen ist. 
 

Die Verkaufskonditionen entsprechen somit vollumfänglich den Kriterien, die der Ortsbeirat Sarnau in 
seiner Sitzung am 25.06.2015 beschlossen hat. Der Ortsbeirat wurde am 15.10.2015 um Stellungnahme 
zum Verkauf gebeten. Der Gemeindevorstand der Gemeinde Lahntal hat am 12.10.2015 dem Verkauf be-
reits zugestimmt.  
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Aufgrund des Letztentscheidungsrechts, welches sich die Gemeindevertretung am 13.07.2015 vorbehalten 
hat, kann der Verkauf jedoch erst nach dem Beschluss durch die Gemeindevertretung wirksam werden. 
 
*) wird in der Sitzung des HFA bekannt gegeben. 

 
 
 
Florian Sauermann 



Gemeinde Lahntal 
 

 

 

Beschlussvorlage  
Drucksache VL-282/2015  
- öffentlich - Datum: 10.09.2015 
 

Federführendes Amt Finanzverwaltung II 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Gemeindevorstand 15.09.2015 vorberatend 

Haupt- und Finanzausschuss 05.11.2015 vorberatend 

Gemeindevertretung 11.11.2015 beschließend 

 
Antrag auf unbefristete Niederschlagung (§ 261 AO / § 30 Abs. 2 GemHVO) von Forderungen 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Lahntal empfiehlt der Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal 
die uneinbringlichen Forderungen in Höhe von 61.195,00 € unbefristet niederzuschlagen. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

Entfällt. 
 
Sachdarstellung: 

Die Gemeinde Lahntal hat bei der bilanziellen Behandlung ihrer Forderungen das strenge Niederstwert-
prinzip gemäß § 43 Abs. 4 GemHVO i. V. m. § 30 GemHVO anzuwenden. Dies bedeutet, dass die Gemein-
de Lahntal spätestens bei den Jahresabschlussarbeiten zweifelhafte Forderungen im Wert zu berichtigen 
und uneinbringliche Forderungen in voller Höhe auszubuchen hat. Die Wertberichtigung/Ausbuchung von 
zweifelhaften/uneinbringlichen Forderungen erfolgt entsprechend den Regelungen der Dienstanweisung 
„Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen der Gemeinde Lahntal“ vom 01. Dezember 
2012.  
Bei den vorliegenden Fällen lautet das Ergebnis der Vollstreckungsprotokolle des Landkreises Marburg- 
Biedenkopf „Fruchtlose Pfändung“. Die Gemeindekasse wird fristgerecht alle weiteren Maßnahmen er-
greifen um die Ansprüche der Gemeinde zu sichern. 
Die Anlagen können in der Sitzung eingesehen werden. 

 
 
 
Mario Hilberger 



Gemeinde Lahntal 
 

 

 

Beschlussvorlage  
Drucksache VL-343/2015  
- öffentlich - Datum: 26.10.2015 
 

Federführendes Amt Finanzverwaltung 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Haupt- und Finanzausschuss 05.11.2015 vorberatend 

Gemeindevertretung 11.11.2015 zur Kenntnis 

 
Haushaltsvollzug 2015 | Kenntnisnahme von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Aus-
zahlungen im III. Quartal 2015 
 
Kenntnisnahme: 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal nimmt zur Kenntnis, dass der Gemeindevorstand der Gemeinde 
Lahntal im 3. Quartal 2015 die Genehmigung zur Leistung von einer überplanmäßigen Aufwendung und einer außer-
planmäßigen Auszahlung erteilt hat. 

 
Finanzielle Auswirkungen: 

-- 
 
Sachdarstellung: 

Nach § 7 der Haushaltssatzung der Gemeinde Lahntal gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Aus-
zahlungen als unerheblich im Sinne des § 100 Abs. 1 HGO, wenn sie den Betrag von 10.000 EUR nicht überschreiten. 
In diesen Fällen wird der Gemeindevorstand ermächtigt, die Genehmigung zur Leistung dieser Aufwendungen und 
Auszahlungen zu erteilen; er hat der Gemeindevertretung davon alsbald Kenntnis zu geben. 
 
In seiner Sitzung vom 01. September 2015 hat der Gemeindevorstand der Gemeinde Lahntal beschlossen, überplan-
mäßige Haushaltsmittel in Höhe von 700 EUR im Budget 060401 Kindertagesstätten bei der Investition I06040102 
Anschaffung BGA Kindertagesstätte Sarnau für die Ersatzbeschaffung einer Waschmaschine bereitzustellen. Die alte 
Waschmaschine war defekt und eine Reparatur auf Grund des Alters nicht mehr rentabel. Die Deckung der überplan-
mäßigen Haushaltsmittel erfolgt durch Einsparungen in gleicher Höhe im Budget 060401 Kindertagesstätten bei der 
Investitionsnummer I06040101 Kindertagesstätte Goßfelden Erneuerung der Küche.  
 
In seiner Sitzung vom 01. September 2015 hat der Gemeindevorstand der Gemeinde Lahntal beschlossen, außer-
planmäßige Haushaltsmittel in Höhe von 9.000 EUR bei der Kostenstelle 04100150 Heimatmuseum Caldern für die 
statisch-konstruktive Beurteilung des Gebäudes bereitzustellen.  Die Notwenigkeit zur außerplanmäßigen Bereitstel-
lung der Haushaltsmittel hat sich aus der Bürgerversammlung am 14. Juli 2015 im Dorfgemeinschaftshaus Caldern 
ergeben. Die außerplanmäßigen Haushaltsmittel werden gemäß § 100 Abs. 1 HGO durch Mehrerträge der Grund-
steuer B bei der Kostenstelle 16010199 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen in Höhe von 9.000 
EUR gedeckt.  
 

 
 
 
Christine Vandeberg 



Gemeinde Lahntal 
 

 

 

Beschlussvorlage  
Drucksache VL-354/2015  
- öffentlich - Datum: 26.10.2015 
 

Federführendes Amt Finanzverwaltung 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Gemeindevorstand 26.10.2015 vorberatend 

Haupt- und Finanzausschuss 05.11.2015 vorberatend 

Gemeindevertretung 11.11.2015 beschließend 

 
Kompensationsumlage 2015 I Bereitstellung von überplanmäßigen Haushaltsmitteln 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal beschließt, für die Kompensationsumlage im Haushaltsjahr 2015 
überplanmäßige Haushaltsmittel in Höhe von 21.200 EUR bei der Kostenstelle 16010199 Steuern, allgemeine Zuwei-
sungen, allgemeine Umlagen bereitzustellen. 
Die überplanmäßigen Haushaltsmittel werden gemäß § 100 Abs. 1 Hessische Gemeindeordnung (HGO) durch Mehr-
erträge bei der Grundsteuer B in Höhe von 21.200 EUR gedeckt. 

 
Finanzielle Auswirkungen: 

-- 
 
Sachdarstellung: 

Die Gemeinde Lahntal hat bei der Aufstellung des Haushaltes 2015 die Kompensationsumlage entsprechend den 
Orientierungsdaten für die kommunale Haushaltsplanung des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 28. Okto-
ber 2014 mit einem Hebesatz von 1,46 v.H. angesetzt. Dieser Hebesatz hätte für die Gemeinde Lahntal zu einer Kom-
pensationsumlage in Höhe von 91.804 EUR geführt. 
Am 19. Februar 2015 hat das Hessische Ministerium der Finanzen das Schreiben zur vorläufigen Festsetzung der 
Kompensationsumlage versandt, worin es einen Hebesatz von 1,80 v.H. zugrunde legt. Der nachträglich geänderte 
Hebesatz führt für die Gemeinde Lahntal zu einer Kompensationsumlage in Höhe von 112.947 EUR und damit zu 
Mehraufwendungen in Höhe von 21.143 EUR.  
 
Wegen dieser unerwarteten Änderung (zu Lasten der Kommunen) haben sich eine Vielzahl von Kommunen an den 
Hessischen Städte- und Gemeindebund (HSGB) gewandt, der auf Nachfrage folgende Stellungnahme des Hessischen 
Ministeriums der Finanzen erhalten hat:  
„Bei der Festsetzung der vorläufigen Kompensationsumlage 2015 wurde Ihnen ein Hebesatz von 1,80 v.H. mitgeteilt. 
Die Erhebung der Kompensationsumlage kreisangehöriger Gemeinden erfolgt nach § 40c FAG und orientiert sich an 
den maßgeblichen Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer. 
 
Die Veränderung des Hebesatzes der Kompensationsumlage im Vergleich zu dem in den Planungsdaten bekannt 
gegebenem beruht auf einem Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2015 (Landtagsdrucksache 19/1498), der 
bei der Verabschiedung des Haushaltes Berücksichtigung gefunden hat. Die hohen Einnahmen aus der Grunderwerb-
steuer 2014 führten dazu, dass ein Spitzabrechnungsbetrag von rd. 19,4 Mio. Euro die Kompensationsumlage im 
Ergebnis auf nunmehr 97,2 Mio. Euro statt vorher 78,9 Mio. Euro hat ansteigen lassen. Dieser Betrag muss nun zwin-
gend umgelegt werden, um entsprechend höhere Zahlungen an die Landkreise und kreisfreien Städte zu finanzieren. 
 
Sie werden verstehen, dass diese Entwicklung bei der Herausgabe der Planungsdaten noch nicht absehbar war.“ 
 
Christine Vandeberg 



Gemeinde Lahntal 
 

 

 

Beschlussvorlage  
Drucksache VL-355/2015  
- öffentlich - Datum: 26.10.2015 
 

Federführendes Amt Finanzverwaltung 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Gemeindevorstand 26.10.2015 vorberatend 

Haupt- und Finanzausschuss 05.11.2015 vorberatend 

Gemeindevertretung 11.11.2015 beschließend 

 
Betrieb der Kindertagesstätten I Bereitstellung von überplanmäßigen Haushaltsmitteln 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal beschließt, überplanmäßige Haushaltsmittel in Höhe von 125.300 
EUR bei der Kostenstelle 06010199 Betrieb der Kindertagesstätten für die Zahlung des Kostendeckungsbeitrages für 
das Kindergartenjahr 2015/2016 an den Trägerverein Kinder sind unsere Zukunft e.V. bereitzustellen. 
Die überplanmäßigen Haushaltsmittel werden gemäß § 100 Abs. 1 Hessische Gemeindeordnung (HGO) durch Mehr-
erträge bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 125.300 EUR gedeckt. 

 
Finanzielle Auswirkungen: 

-- 
 
Sachdarstellung: 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal hat in ihrer Sitzung vom 13. Juli 2015 sowohl der Kostenplanung als 
auch der Entgeltordnung des Trägervereins Kinder sind unsere Zukunft e.V. für das Kindergartenjahr 2015/2016 zuge-
stimmt. In der beschlossenen Kostenplanung wurden erhebliche Mehrkosten durch die Umsetzung der Vorgaben des 
Hessischen Kinderförderungsgesetzes (KiföG) und durch die anstehende Tariferhöhung für die Beschäftigten im 
kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst berücksichtigt, welche über die ebenfalls beschlossene Entgeltordnung 
nur teilweise an die Eltern weitergegeben wurden. In der Konsequenz hat sich der von der Gemeinde Lahntal an den 
Trägerverein Kinder sind unsere Zukunft e.V. zu zahlende Kostendeckungsbeitrag für das Kindergartenjahr 2015/2016 
auf 1.010.687 EUR erhöht. Diese Erhöhung war im Haushalt 2015 nicht berücksichtigt. 

 
 
 
Christine Vandeberg 



Gemeinde Lahntal 
 

 

Mitteilungsvorlage  

Drucksache MI-16/2015  

- öffentlich - Datum: 11.11.2015 
 

Federführendes Amt Bürgermeister 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Gemeindevertretung 11.11.2015 zur Kenntnis 

 

Tischvorlage für die 33. Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal am 

11.11.2015 

 

 

Sachdarstellung: 

Tischvorlagen 

 
1. Bericht des Gemeindevorstandes der Gemeinde Lahntal  

1.1   Heimatmuseum Caldern 

1.2   Flüchtlinge in Lahntal 

1.3 Dienstaufsichtbeschwerde des Herrn Rakow gegen den Bürgermeister in Sachen Deichbau-
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1.  Bericht des Gemeindevorstandes der Gemeinde Lahntal  

1.1 Heimatmuseum Caldern 

 

Am Freitag, dem 23. Oktober 2015 wurde der Bürgermeister telefonisch von dem mit der Beurtei-

lung der statisch-konstruktiven Beurteilung des Gebäudes beauftragten Planungsbüro darüber in-

formiert, dass aufgrund zahlreicher konstruktiver Mängel an der Tragkonstruktion sowie gravieren-

der Schäden im Bereich der südwestlichen und nordwestlichen Fassade die Gebäudestandsicherheit 

nicht mehr gegeben ist. Daraufhin wurde die unverzügliche Sperrung des Gebäudes veranlasst; der 

Vorsitzende des Heimat- und Geschichtsvereins, Herr Volker Heine, sowie der Ortvorsteher Kurt 

Vogt aus Caldern wurden ebenso unverzüglich über den Tatbestand telefonisch informiert. 

Am Montag, dem 26. Oktober 2015 fand ein Ortstermin am Heimatmuseum Caldern und eine fort-

gesetzte Sitzung im Sitzungssaal der Gemeinde statt, zu der auch Vertreter der Fraktionen der 

Gemeindevertretung Lahntal eingeladen waren. Der Vertreter des Büros stellte die Ergebnisse der 

Untersuchungen ausführlich und mit aussagekräftigem Bildmaterial vor.  

Lt. Einschätzung des Büros ist eine Sanierung voraussichtlich nur nach Vollentkernung des Gebäu-

des mit erheblichen finanziellem Aufwand (> 500.000 €) möglich. Das komplette Gutachten wird 

nach Eingang den involvierten Parteien wie auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Zwecks Si-

cherung der Exponate wurden zwischenzeitlich Notabstützungen vorgenommen; mit der Bergung 

wird im Laufe der Woche begonnen. Die Exponate werden witterungsgeschützt im Archiv der Ge-

meindeverwaltung zwischengelagert.  

Über das weitere Vorgehen wird in einer Bürgerversammlung am 2.12.2015 im DGH Caldern bera-

ten. 



Drucksache MI-16/2015 Seite - 2 - 

 

 1.2 Flüchtlinge in Lahntal 

 

Die Gemeinde Lahntal hatte sich Anfang des Jahres im Rahmen einer Zielvereinbarung mit dem 

Landkreis Marburg- Biedenkopf darauf verständigt, zusätzlich zu den bereits  bestehenden sechs 

Plätzen 2015 weitere 18 Unterkunftsplätze in Lahntal bereitzustellen. Hierzu wurden vorhandene, 

öffentliche Liegenschaften genutzt oder werden z.Zt. entsprechend umgebaut. Daneben wurden 

mit privaten Vermietern Verträge geschlossen, um ausreichend Wohnraum zu erhalten. Zur Refi-

nanzierung wurden wiederum Vereinbarungen mit dem Landkreis Marburg- Biedenkopf geschlossen. 

Die jeweiligen Unterkünfte, die Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze sind der folgrnden 

Übersicht zu entnehmen: 

 

Eigentümer Ortsteil Anzahl der 

Plätze 

Beginn Laufzeit in 

Monaten 

Gemeinde Goßfelden 6 *) 01.03.2015 60 

Privat Sarnau 13 **) 15.10.2015 60 

Gemeinde Goßfelden 4 **) 15.10.2015 60 

Gemeinde Caldern 10 01.12.2015 60 

Kommunaler 

Bauhof 

Goßfelden 6 01.12.2015 12 

Privat Göttingen 10 ***) 15.12.2015 10 

 

*) bereits bezogen 

**) noch nicht bezogen; noch keine Zusage seitens des Landkreises wann Bezug erfolgt 

***) Vertrag zur Unterschrift beim Landkreis 

Ausgehend vom derzeitigen Stand verfügt die Gemeinde Lahntal zum 15.12.2015 über insgesamt 49 

„eigene“ Unterkunftsplätze. Weitere private Anfragen auf Anmietung von Räumlichkeiten durch 

die Gemeinde liegen der Gemeindeverwaltung vor. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden 

die Realisierbarkeit dieser angebotenen Objekte zeitnah prüfen und ggf. weitere Vereinbarungen 

abschließen, um das Ziel einer dezentralen und durch die Gemeinde gesteuerten Unterbringung 

weiter zu verfolgen. 

 

1.3 Dienstaufsichtsbeschwerde des Herrn Rakow gegen den Bürgermeister in Sachen Deichbau-

maßnahme Sarnau 

 

In einem Schreiben der Kommunalaufsicht an Herrn Rakow, das der Gemeinde Lahntal in Kopie 

ebenfalls zugegangen ist, schreibt die Landrätin des Kreises Marburg-Biedenkopf u.a. „Unter Be-

rücksichtigung der vorliegenden Stellungnahmen sowie umfassender Prüfung der Sach- und Rechts-

lage weise ich Ihre ‚Dienstaufsichtsbeschwerde‘ als unbegründet zurück.“ 

 

1.4 Stetefeldbrücke OT Caldern 

 

Als Ergebnis eines Gespräches zwischen Hessen Mobil, dem Landkreis Marburg-Biedenkopf und der 

Gemeinde Lahntal am 01.10.2015 kann festgehalten werden, dass beide Behörden nicht auf einen 

Wiederaufbau der Brücke bestehen. Ausschlaggebend war neben anderen Aspekten auch, dass die 

Brücke nicht barrierefrei ist und auch nicht ohne weiteres umgerüstet werden könne, somit also 

von vornherein bestimmte Personengruppen (Menschen mit Kinderwagen, gehbehinderte Menschen 

etc.) von der Benutzung ausgeschlossen werden. 
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Hessen Mobil hat zugesagt, zeitnah eine Verkehrszählung durchzuführen. Nach Vorliegen der Er-

gebnisse wird darüber beraten, ob und ggf. welche Querungshilfe für Fußgänger eingerichtet wer-

den kann bzw. soll.  

Ein Planungsbüro wurde auf Basis des in der Gemeindevertretersitzung am 24.09.2015 gefassten 

Beschlusses zwischenzeitlich mit der Vorbereitung und der Durchführung eines Bauleitplanverfah-

rens durch den Gemeindevorstand beauftragt. 

Eventuelle Ersatzmaßnahmen für die Brücke können ggf. aus den Schadensersatzforderungen der 

Gemeinde ggü. dem Verursacher bzw. der Versicherung bestritten werden. Über die mögliche Ver-

wendung der alten Brückenteile ist noch keine Entscheidung gefallen. 

 
1.5  Nahverkehrsplan der Stadt Marburg 

 

Aus dem Angebotskonzept zum Nahverkehrsplan der Stadt Marburg  ist zu entnehmen, dass der 

Stadtverordnetenversammlung unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Landkreises vorgeschlagen 

wird, die Busverbindung nach Michelbach bis nach Sterzhausen zu verlängern. 
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